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Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Alzey-Land und die Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, 
Bermersheim v. d. H., Biebelnheim, Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flomborn, Flonheim, Framersheim, Freimers-
heim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Ober-Flörsheim, Offenheim, Wahlheim

Die nächste Musiker-
Generation begeistern
Dirigent des diesjährigen VG-Jugend-

orchesters im Gespräch

Wenn beim diesjährigen Blaskapel-
lentreffen der Verbandsgemeinde Al-
zey-Land wieder alle Blasmusiker der 
Umgebung zusammenkommen und ihr 
Können zeigen, dann gehört ein extra 
für diesen Tag zusammengestelltes 
Jugendorchester mittlerweile zur lieb-
gewonnenen Tradition. Am 7. März 
übernimmt zum zweiten Mal Alexander 
Mitesser die Leitung dieser Jugend-
gruppe. Der ausgebildete Tenorhorn-
bläser aus Siefersheim dirigiert derzeit 
drei Blasorchester und Bläserklassen 
in Schulen. Die Voraussetzungen 
könnten also nicht besser sein – wir ha-
ben mit dem 55-Jährigen gesprochen.
Was hat Sie dazu bewogen, das Ju-
gendorchester der VG zu überneh-
men?
Mit den Kindern und Jugendlichen der 
VG zu spielen bedeutet, mit der nächs-
ten Musiker-Generation zu arbeiten, die 
hoffentlich eines Tages die Traditionen 
unserer Vereine fortführen werden. So 
unterhält der KKMV Erbes-Büdesheim 
beispielsweise nach dem Motto „Gott 
zur Ehr, dem Menschen zur Freude“ 
schon seit 130 Jahren sein Publikum. 
Es wäre ein großer kultureller Verlust, 
wenn solche Vereine wegen Nach-
wuchsmangel aufhörten zu existieren. 
Daher freue ich mich immer, mit dem 

Aktuelle 
Stellenausschreibungen

der VG Alzey-Land
im amtl. Teil dieser Ausgabe

Treffen der 
Blaskapellen Erbes-BüdesheimErbes-BüdesheimEintritt fr

ei! Samstag, den 7. März ab 15 Uhr

im Bürgerhaus
in

Geänderte Öffnungszeiten an Fastnacht
Am Rosenmontag ist die Verwaltung der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
nachmittags und an Fastnachtsdienstag bereits ab 16.00 Uhr geschlossen.

Öffnungszeiten:
Rosenmontag, 16. Februar Fastnachtsdienstag, 17. Februar
8.00 Uhr – 12.00 Uhr,    8.00 Uhr – 12.00 Uhr und
nachmittags geschlossen 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und um Berücksich-
tigung bei ihren Behördengängen.

Nachwuchs arbeiten zu dürfen und sie 
für ihr Instrument zu begeistern. 
Was ist das Besondere am Jugend-
orchester? Was macht es aus, mit 
den Jugendlichen zu spielen?
Die Teilnehmer kommen aus vielen 
Gemeinden der VG. Daher kennen 
sich die meisten nicht untereinander 
und haben unterschiedliche Qualifika-
tionen. Das birgt für mich eine schöne 
Herausforderung, der ich mich gerne 
wieder stelle. 
Wie wird das Jugendorchester zu-
sammengestellt? 
Ein spezielles Auswahlverfahren gibt 
es nicht. Jeder zwischen 8 und 18 
Jahren, der in den Musikvereinen aus-
gebildet wird und den Tonumfang der 
Stücke beherrscht, kann teilnehmen. 
Meist entscheiden die Vereine aber, 
wen sie zum Jugendorchester schi-
cken und wen nicht. Entgegenkom-
mend halte ich den Schwierigkeitsgrad 
der Stücke möglichst überschaubar. 
Ich bin gespannt, wie viele schlussend-
lich auf der Bühne sein werden. 
Wie viele Proben gibt es?
Es gibt zwei Proben, wobei zumindest 
eine zwingend besucht werden muss. 
Die Stücke, die wir spielen, wurden 
aber schon von mir ausgewählt und an 
die teilnehmenden Vereine geschickt. 
So können die Noten zumindest schon 
mal angeschaut und vorgeprobt wer-
den. Meine Aufgabe besteht dann da-
rin, innerhalb der Treffen ein gutklin-
gendes Orchester zu formen.

Text: S.Dre./Foto: KKMV



VG Alzey-Land  

Montag, Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Telefon 06731 409-0
info@alzey-land.de
www.alzey-land.de

Bürgerbüro: 06731 409-310
Montag 8 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Mittwoch 7 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Jeden 1. Sa. im Monat:     10 - 12 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

Vorsprache nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich.
Für das Bürgerbüro gibt es eine Online-Termin-
vergabe unter www.alzey-land.de.

Sprechstunde Bürgermeister Unger
Die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Steffen 
Unger findet am Donnerstag, 19.02.2026, von 15.00 
bis 17.00 Uhr im Dienstzimmer des Bürgermeisters 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, 
Weinrufstraße 38 in Alzey, statt.
Verbandsgemeinde Alzey-Land

Sprechtag
19. März 2026 in Worms
Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, 
Barbara Schleicher-Rothmund, lädt Sie herzlich ein.
Termin: 19. März 2026 in der Stadtverwaltung 
Worms.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Beschwerden und 
Probleme mit Behörden in Rheinland-Pfalz persön-
lich vorzutragen!
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldefrist: 5. März 2026
Anmeldungen unter poststelle@diebuergerbeauf 
tragte.rlp.de; www.diebuergerbeauftragte.rlp.de; 
06131 28999-99

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Fachbereich 3 – 
Bürgerdienste im Bereich der

Überwachung des ruhenden Verkehrs
(m/w/d)

eine unbefristete Stelle in Teilzeit (19,5 Std./Wo-
che) zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
–  Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gebiet 

der Verbandsgemeinde Alzey-Land
– Registrierung und Ahndung von Parkverstößen
– Durchführung von Kontrollen nach Anweisung
Wir bieten:
–  eine interessante und abwechslungsreiche Tätig-

keit mit einer leistungsorientierten Bezahlung in 
der Entgeltgruppe 5 TVöD

–  die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes
–  ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexib-

len Arbeitszeiten

–  einen Zuschuss zum Deutschlandticket 
–  Bikeleasing (Job-Rad)
–  kostenfreie Mitarbeiterparkplätze
–  ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungspro-

gramm für Ihre fachliche und persönliche Weiter-
entwicklung

Wir erwarten:
–  eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Ver-

waltungsfachangestellten oder eine vergleichba-
re Ausbildung

–  die Bereitschaft, dauerhaft eine Tätigkeit im Au-
ßendienst wahrzunehmen 

–  ausgeprägtes Engagement, selbstständige 
Arbeitsweise, Diskretion und hohes Verantwor-
tungsbewusstsein sowie die Fähigkeit zu enga-
gierter Teamarbeit

–  souveränes und zugleich freundliches Auftreten 
und die Fähigkeit zum Umgang mit Konfliktsitua-
tionen 

–  Flexibilität sowie die Bereitschaft zum Dienst in 
den Abendstunden und an Wochenenden

–  Führerschein der Klasse B sowie die Bereitstel-
lung des privaten PKW für Dienstfahrten

–  eine abgeschlossene Teilnahme am Lehrgang 
zur Ausbildung der Hilfspolizeibeamtinnen und 
Hilfspolizeibeamten bzw. die Bereitschaft, diesen 
Lehrgang zu absolvieren.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land för-
dert die Gleichberechtigung aller Menschen. Bei 
gleicher Eignung werden die Vorgaben des SGB IX 
beachtet.
Bitte laden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen bis spätestens 06.03.2026 entwe-
der über das Bewerbungsportal auf unserer Home-
page hoch oder senden Sie diese per Post an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Fachbe-
reich 1, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey.

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Fachbereich 1 – 
Zentrale Dienste im Sachgebiet „Personal und Or-
ganisation“

eine Sachbearbeiterstelle
(m/w/d)

in Vollzeit und unbefristet zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
die Mitarbeit bei
– der Vorbereitung von Organisationsverfügungen, 
– der Umsetzung von Projekten,
–  der Pflege und Aktualisierung von Dienstanwei-

sungen und Dienstvereinbarungen,
– der Unterstützung der Stellenbewertungskom- 
 mission,
–  der Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten,
Wir bieten:
–  eine interessante und abwechslungsreiche Tätig-

keit mit einer leistungsgerechten Vergütung nach 
dem Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz 
(LBesG) je nach persönlicher Eignung (Ziel: Be-
soldungsgruppe A 10 bzw. eine vergleichbare 
Entgeltgruppe) sowie die Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes 

–  eine leistungsorientierte Bezahlung für Beschäf-
tigte

– die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
–  ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexib-

len Arbeitszeiten
– einen Zuschuss zum Deutschlandticket 
– Bikeleasing (Job-Rad)
– kostenfreie Mitarbeiterparkplätze

–  ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungspro-
gramm für Ihre fachliche und persönliche Weiter-
entwicklung

Wir erwarten:
–  ein abgeschlossenes Studium an einer Hoch-

schule/Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung mit dem Abschluss im Studiengang „All-
gemeine Verwaltung“ (Befähigung für das dritte 
Einstiegsamt) oder den erfolgreichen Abschluss 
der Angestelltenprüfung II bzw. die Bereitschaft, 
den Lehrgang zu absolvieren

–  ausgeprägtes Engagement, selbstständige 
Arbeitsweise, Diskretion und hohes Verantwor-
tungsbewusstsein sowie die Fähigkeit zu enga-
gierter Teamarbeit

– freundliches und kompetentes Auftreten 
–  zielorientiertes und verantwortungsbewusstes 

Wahrnehmen der vielfältigen Aufgaben 
–  ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucks-

vermögen sowie gute Kommunikationsfähigkeit
–  Berufserfahrung im Bereich der Kommunalver-

waltung ist wünschenswert
Die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land för-
dert die Gleichberechtigung aller Menschen. Bei 
gleicher Eignung werden die Vorgaben des SGB IX 
beachtet.
Bitte laden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen bis spätestens 06.03.2026 entwe-
der über das Bewerbungsportal auf unserer Home-
page hoch oder senden Sie diese per Post an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Fachbe-
reich 1, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Gau-Heppenheim sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Gemeindearbeiter / 
eine Gemeindearbeiterin (m/w/d)

im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisses (Minijob).
Zu den wesentlichen Aufgaben dieser Stelle zäh-
len die Pflege des Friedhofs und anderer innerört-
licher Gehölze und Grünflächen, Straßenreinigungs-
arbeiten und der Winterdienst, Reparaturarbeiten an 
Spielplätzen oder an anderen öffentlichen Einrichtun-
gen sowie die Urlaubs- und Krankheitsvertretung des 
Gemeindearbeiters.
Wir erwarten handwerkliche Fähigkeiten, selbst-
ständiges und zuverlässiges Arbeiten und eine gül-
tige Fahrerlaubnis mindestens der Klasse BE. Wün-
schenswert sind ein Kettensägenschein und eine 
handwerkliche oder technische Berufsausbildung.
Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) mit den im öffentlichen 
Dienst üblichen Leistungen.
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Un-
terlagen richten Sie bitte bis spätestens 05.03.2026 
an die Ortsgemeinde Gau-Heppenheim, Rathaus, 
Schlossgasse 3, 55234 Gau-Heppenheim oder per 
E-Mail an info@gau-heppenheim.de.
Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen er-
folgt nicht. Bitte reichen Sie deshalb die Unterlagen in 
Kopie (ohne Bewerbungsmappe) oder per E-Mail ein.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Gau-Odernheim sucht zum 
01.07.2026 für ihre Kindertagesstätte „Regenbogen“

eine Reinigungskraft (m/w/d)
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit 
einer Wochenarbeitszeit von 11,0 Stunden.

Notdienste

Amtlicher Teil

Polizei...........................................................................................110   

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport 06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.............................06131 6246-999
Sa 8 Uhr - Mo 8 Uhr, Feier- u. Brückentage 8 Uhr - 8 Uhr d. Folgetages 

Apothekennotdienst..........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich           und 0800 111-0222

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey  
Entstörungsdienst.........................................................0800 1848800

Wasserversorgung
Rheinhessen-Pfalz GmbH für die Gemeinden:
Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, 
Bornheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flonheim, Framersheim, 
Freimersheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, 
Nack, Nieder-Wiesen, Offenhein u. Wahlheim
bei Störfällen.......................................................................06135 6500
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet für die Gemeinden:
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim u. Ober-Flörsheim
bei Störfällen..................................................................06242 500540
Zweckverband Abwasserentsorgung
Rheinhessen 06731 547760 
Rufbereitschaft............................................................0151 18622594
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Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD mit den im 
öffentlichen Dienst üblichen Leistungen.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die 
Kindertagesstätte Regenbogen, Kita-Leitung Frau 
Sabrina Häußer, Pestalozzistraße 2, 55239 Gau-
Odernheim oder per E-Mail an Kindertagesstaette-
Regenbogen@gmx.de.
Fügen Sie den Bewerbungsunterlagen bitte nur Ko-
pien bei, da Originale und Bewerbungsmappen nicht 
zurückgesandt werden.

Ortsübliche Bekanntmachung 
über die öffentliche Bekanntgabe 
der Bestimmung und Abmarkung 

von Flurstücksgrenzen  
in der Stadt Alzey

In der Gemarkung Alzey, Flur 31, 32 und 35, Flurstü-
cke 4/1, 6/2, 7/3, 7/4, 7/5, 44/6, 97/2, 97/4, 97/5, 97/6, 
98/5, 99/5, 100/3, 100/4, 100/5, 105/12, 109/1, 109/3, 
109/4, 112/2, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 115/2, 
115/4, 115/5, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 
115/12, 124/4, 124/6, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 
127/4, 127/6, 136/3, 136/4, 142/2, 142/3, 142/5, 
143/3, 147/2, 147/3, 147/4, 149/5, 158/4, 158/5, 166, 
200/6, 200/7, 200/8, 200/10, 200/11, 200/12, 200/14, 
200/15, 200/16, 201/1, 201/2, 202/3, 203/6, 203/7, 
206/3, 207/1, 207/2, 207/3, 208/2, 208/5, 209/1, 
209/2, 209/3, 209/4, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 
210/6, 210/7, 210/8, 213, 214, 215, 223/4, 223/5, 
223/6, 223/8, 224/1, 224/2, 224/3, 224/5, 225/1, 227, 
229, 256, 266; 26/1, 26/13, 26/14, 28/4, 28/6, 29/17, 
29/19, 29/20, 32/8, 32/9, 33/1, 35/2, 35/4, 44/2, 
44/3, 44/5, 69/3, 69/5, 69/6, 71/4, 71/5, 72/6, 72/8, 
73/4, 74/2, 75/1, 75/2; 25/3, 34/20, 111/4, 111/5, 
112/2 wurden die Flurstücksgrenzen aus Anlass ei-
ner Liegenschaftsvermessung auf Antrag bestimmt 
und abgemarkt. Über diese Maßnahmen wurde am 
05.02.2026 eine Grenzniederschrift angefertigt. 
Betroffen sind die Flurstücke:
Flur 31, Flurstücke 4/1, 6/2, 7/3, 7/4, 7/5, 44/6, 
97/2, 97/4, 97/5, 97/6, 98/5, 99/5, 100/3, 100/4, 
100/5, 105/12, 109/1, 109/3, 109/4, 112/2, 112/4, 
112/5, 112/6, 112/7, 115/2, 115/4, 115/5, 115/7, 
115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 124/4, 124/6, 
126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 127/4, 127/6, 136/3, 
136/4, 142/2, 142/3, 142/5, 143/3, 147/2, 147/3, 
147/4, 149/5, 158/4, 158/5, 166, 200/6, 200/7, 200/8, 
200/10, 200/11, 200/12, 200/14, 200/15, 200/16, 
201/1, 201/2, 202/3, 203/6, 203/7, 206/3, 207/1, 
207/2, 207/3, 208/2, 208/5, 209/1, 209/2, 209/3, 
209/4, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 
210/8, 213, 214, 215, 223/4, 223/5, 223/6, 223/8, 
224/1, 224/2, 224/3, 224/5, 225/1, 227, 229, 256, 266
Flur 32, Flurstücke 26/1, 26/13, 26/14, 28/4, 28/6, 
29/17, 29/19, 29/20, 32/8, 32/9, 33/1, 35/2, 35/4, 
44/2, 44/3, 44/5, 69/3, 69/5, 69/6, 71/4, 71/5, 72/6, 
72/8, 73/4, 74/2, 75/1, 75/2
Flur 35, Flurstücke 25/3, 34/20, 111/4, 111/5, 112/2
Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom  
20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), 
in der jeweils geltenden Fassung, werden den 
Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbaube-
rechtigten der Flurstücke die in der Grenznie-
derschrift näher bezeichneten Maßnahmen öf-
fentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil 
der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: 
  Die neuen Flurstücksgrenzen werden entspre-

chend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in 
der Skizze dargestellt, festgestellt. Die bestehen-
den, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen und 
einzelne Grenzpunkte einer bereits festgestellten 
Flurstücksgrenze werden entsprechend dem Er-
gebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze 
dargestellt, wiederhergestellt.

  Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der 
Entscheidung nach Nummer 1 Buchstabe c, 
wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt. Die in 
Übereinstimmung mit dem Nachweis des Liegen-
schaftskatasters vorgefundenen Grenzmarken 
sind in der Skizze in Schwarz dargestellt. Eine 
erneute Abmarkung der so dargestellten Punkte 
wurde aus Zweckmäßigkeitsgründen unterlas-
sen. Auf Antrag der Eigentümerinnen, Eigentü-
mer und Erbbauberechtigten zu Nr. 1, 2 und 3 der 
Anlage 1 unterbleibt die Abmarkung der Grenz-
punkte A zwischen den öffentlichen Flächen im 
Straßen- und Wegebereich, der Straßen- und 

Wegeausbau repräsentiert hinreichend den ört-
lichen Grenzverlauf.“

  Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 
26.02.2026 bis 26.03.2026 bei dem öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur Elmar Neuroth, 
Am Bornberg 14, 55130 Mainz-Laubenheim, Tel. 
06131 9135360, ausgelegt und kann während 
der Öffnungszeiten (Mo – Do von 8.00 – 16.00 
Uhr, Fr. 8.00 – 14.00 Uhr) eingesehen werden.

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) 
vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) 
in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I 2003, 102; FNA 201-6), in den jeweils 
geltenden Fassungen, nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekannt gegeben.
Nach § 27a Abs. 1 VwVfG können der Inhalt der öffent-
lichen Bekanntgabe und die Grenzniederschrift auch 
im Internet unter https://www.vb-neuroth.de/oeffent 
liche-bekanntgaben eingesehen werden. Aus Daten-
schutzgründen ist mit Rücksicht auf die Verfahrens-
beteiligten die Anlage 1 (Liste der Eigentümerinnen, 
Eigentümer und Erbbauberechtigten sowie der sons-
tigen Personen und Stellen) der Grenzniederschrift 
im Internet nicht beigefügt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Ent-
scheidungen kann innerhalb eines Monats nach der 
öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch kann bei Dipl.-Ing. (FH) Elmar 
Neuroth, Am Bornberg 14, 55130 Mainz,
1.  in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes,
2.  schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes und § 9a Abs. 5 des 
Onlinezugangsgesetzes,

3. schriftlich oder
4. zur Niederschrift
erhoben werden.
Nähere Informationen zur formgebundenen elektro-
nischen Kommunikation mit dem Vermessungsbü-
ro Elmar Neuroth finden Sie unter https://www.vb- 
neuroth.de/elektronische-kommunikation.

gez. Dipl.-Ing. (FH) Elmar Neuroth, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeinde Alzey-Land 

für das Haushaltsjahr 2026  
vom 05.02.2026

Der Verbandsgemeinderat Alzey-Land hat auf Grund 
von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der 
derzeit gültigen Fassung am 15.12.2025 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmi-

Bürgerbus 1 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Weinheim, Bechenheim, Erbes-Büdes- 
heim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen 
und Offenheim

Anmeldung:
Mo. + Mi., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 9470930
E-Mail: buergerbus1@alzey-land.de

Fahrtage: Di. + Do.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 3 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Schafhausen, Bechtolsheim, Biebeln-
heim, Framersheim und Gau-Odernheim

Anmeldung:
Mo. + Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 4749956
E-Mail: buergerbus3@alzey-land.de

Fahrtage:
Di., Do. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 4 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Dautenheim, Dintesheim, Eppelsheim, 
Esselborn, Flomborn, Freimersheim, Gau-
Heppenheim, Kettenheim, Ober-Flörsheim 
und Wahlheim

Anmeldung:
Mo. + Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 4749956
E-Mail: buergerbus4@alzey-land.de

Fahrtage: Mo. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 2 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Alzey-Heimersheim, Albig, Bermersheim 
v. d. H., Bornheim, Flonheim und Lonsheim

Anmeldung:
Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 9470930
E-Mail: buergerbus2@alzey-land.de

Fahrtage: 
Mi. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bitte beachten Sie, dass am 15. Februar 2026 die erste Rate der Grundsteuer A und B, Hunde-
steuer, landwirtschaftliche Abgaben sowie die Kirchensteuer A und B für die Ortsgemeinde 
Mauchenheim fällig ist.

Grundlage für die Erhebung ist generell der zuletzt ergangene Bescheid ab dem Jahr 2019, 2025.

Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, den o. g. Zahlungstermin einzuhalten, um unnötige Kosten 
wie Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. Wir bitten Sie, die fälligen Beträge unter 
Angabe der Bürger- und Buchungsnummer (unter der Adresse links im Bescheid abgedruckt) und 
des vollständigen Namens an die Verbandsgemeindekasse Alzey-Land zu überweisen. 
Bei Abgabepflichtigen, die bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die Beträge zum 
Fälligkeitstermin abgebucht.
An dieser Stelle weisen wir nochmals auf die Möglichkeit zur Teilnahme am Lastschrifteinzugsver-
fahren durch Erteilung einer Einzugsermächtigung hin. Der Vordruck ist telefonisch bei der Verbands-
gemeindeverwaltung und auf unserer Homepage unter www.alzey-land.de im Bereich Rathaus & 
Bürgerservice – Bürgerservice & Formulare – Leistungen von A-Z – SEPA-Mandat – erhältlich.

Wir weisen darauf hin, dass der Abgabenbescheid als Mehrjahresbescheid auf unbestimmte 
Zeit gilt. Daher erhalten Sie keine gesonderte Zahlungsaufforderung.

 Bei Fragen stehen Ihnen die Kolleginnen des Fachbereichs Finanzen gerne zur Verfügung.

Grundbesitzabgaben und Hundesteuer  
am 15.02.2026 fällig
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gung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommu-
nalaufsichtsbehörde vom 26.01.2026 hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der 
 Erträge auf  24.433.050,00 Euro
 der Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf  24.723.130,00 Euro
 der Jahresfehlbetrag auf  -290.080,00 Euro
2. im Finanzhaushalt 
 der Saldo der ordentlichen 
 Ein- und Auszahlungen auf  1.399.680,00 Euro
 die Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  2.241.840,00 Euro
 die Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  9.779.000,00 Euro
 der Saldo der Ein- und
 Auszahlungen aus
 Investitionstätigkeit auf  -7.537.160,00 Euro
 der Saldo der Ein- und 
 Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf  6.137.480,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, 
wird festgesetzt für
 zinslose Kredite auf  -,-- Euro
 verzinste Kredite auf  7.537.160,00 Euro
 zusammen auf  7.537.160,00 Euro
(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite 
zur Umschuldung.)
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der 
Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu 
treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrund-
satzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken so-
wie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen 
Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden die-
nen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Ver-
einbarungen 25 v. H. des Gesamtschuldenstandes 
am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres 
nicht überschreiten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haus-
haltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt  
auf  -,-- Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für 
die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf  -,-- Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur  
Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten 

gegenüber der Einheitskasse
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung wird festgesetzt auf  6.000.000,-- Euro.
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber 
der Einheitskasse wird festgesetzt auf
 6.000.000,-- Euro.

§ 5 Verbandsgemeindeumlage
Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz 
(LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen 
Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der 
Umlagesatz wird auf 37,50 v. H. festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 
38.852.434,05 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2025 beträgt 37.914.164,05 Euro und zum 
31.12.2026 37.624.084,05 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige  
Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO 
liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz 
mehr als 20 v. H. bzw. maximal ab einem Betrag von 
15.000,- Euro überschritten ist.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
oberhalb der Wertgrenze von 10.000,- Euro sind ein-
zeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitions-
übersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer sowie für Beamtinnen und 
Beamte wird in ---- Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen
Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Lan-
desverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a 
des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und 
Beamte werden festgesetzt:
1. für Leistungsstufen  0,- Euro
2. für Leistungsprämien und 
 Leistungszulagen  3.000,00 Euro

§ 11 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Verbandsgemeindeverwaltung
Alzey-Land
Alzey, 05.02.2026
Steffen Unger
Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen 
Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haus-
haltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom 
26.01.2026 erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 
13.02.2026 bis 23.02.2026 während der Öffnungs-
zeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 118), 55232 
Alzey, öffentlich aus.
Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 
GemO wird hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

 oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1  
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.“
Alzey, den 05.02.2026
Steffen Unger
Bürgermeister

Bekanntmachung  
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlschei-
nen für die Landtagswahl und für 
die Wahl des Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Offenheim am 

Sonntag, 22. März 2026
1. Am Sonntag, dem 22. März 2026, findet die Wahl 
zum 19. Landtag von Rheinland-Pfalz und in der 
Ortsgemeinde Offenheim gleichzeitig die Wahl des 
Ortsbürgermeisters (Direktwahl) statt.
Die Wählerverzeichnisse für die Gemeinden
Albig     Framersheim
Bechenheim    Freimersheim
Bechtolsheim    Gau-Heppenheim
Bermersheim v.d.H.  Gau-Odernheim
Biebelnheim    Kettenheim
Bornheim    Lonsheim
Dintesheim    Mauchenheim
Eppelsheim    Nack
Erbes-Büdesheim    Nieder-Wiesen
Esselborn    Ober-Flörsheim
Flomborn    Offenheim
Flonheim    Wahlheim
werden in der Zeit vom 02.03.2026 bis zum 
06.03.2026 während der allgemeinen Öffnungszeiten
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, 
Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, für Stimmberechtigte 

zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede stimmbe-
rechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen.
Sofern eine stimmberechtigte Person die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, muss sie Tatsachen glaubhaft machen, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben kann; die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse dürfen nur für die Begrün-
dung eines Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis 
und für Zwecke der Wahlprüfung verwendet werden.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melde-
register gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegeset-
zes eine Auskunftssperre eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein  
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.
2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 

unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag 
bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
06.03.2026 bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 
55232 Alzey, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3.  Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
01.03.2026 eine Wahlbenachrichtigung. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss spätestens 
bis zum 06.03.2026 Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen.

  Stimmberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, 
kann an der Wahl im Wahlkreis

34 - Alzey
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Stimmbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.
Wer einen Wahlschein für die Wahl des Ortsbürger-
meisters in der Ortsgemeinde Offenheim hat, kann 
an der Wahl nur durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1  in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimm-

berechtigte
5.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

Stimmberechtigte,
 a)  wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Ver-

schulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 12 Abs. 9 Satz 1 der 
Landeswahlordnung / § 11 Abs. 8 der Kommu-
nalwahlordnung (bis zum 01.03.2026) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung /  
§ 13 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes (bis 
zum 06.03.2026) versäumt haben,

 b)  wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 12 Abs. 9 
Satz 1 der Landeswahlordnung / § 11 Abs. 8 
Kommunalwahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung /  
§ 13 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes ent-
standen ist,

 c)  wenn ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Verbandsgemeindeverwaltung 
gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Stimmberechtigten 

bis zum 20. März 2026, 15.00 Uhr,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die 
Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder sons-
tige dokumentierbare elektronische Übermittlung als 
gewahrt.
Für die elektronische Beantragung steht ein entspre-
chend vorbereitetes Antragsformular im Internet unter

www.alzey-land.de
zur Verfügung.
Der Antrag kann auch per E-Mail an folgende E-Mail-
Adresse gerichtet werden:

briefwahl@alzey-land.de
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Bei Beantragung per E-Mail sind der Familienname, 
die Vornamen, der Tag der Geburt und die Wohn-
anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 
des Antragstellers anzugeben. Darüber hinaus soll 
wegen der zweifelsfreien Identifikation des Antrag-
stellers die Angabe der Wählerverzeichnis – sowie 
der Stimmbezirksnummer, die der Wahlbenachrichti-
gung entnommen werden können, erfolgen.
Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen an eine 
von der Hauptwohnung abweichende Adresse ge-
wünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben 
werden.
Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende 
E-Mail-Adresse:

briefwahl@alzey-land.de
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Tage der Wahl, 
15 Uhr, gestellt werden.
Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, 
dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist oder sie ihn verloren hat, kann ihr bis zum 
Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimm-
berechtigte können aus den unter Nummer 5.2 
Buchst. a bis c angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Tage 
der Wahl, 15 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
die Berechtigung hierzu durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen. Eine stimmberechtig-
te behinderte Person kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.  Ein Stimmberechtigter, der im Wege der Brief-

wahl wählen will, erhält im Einzelnen folgende 
Unterlagen:

 a) Briefwahl für die Landtagswahl
 Mit dem Wahlschein werden zugleich
 –  ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,
 –  ein amtlicher weißer Stimmzettelumschlag,
 –   ein amtlicher, mit der Anschrift der Verbands-

gemeindeverwaltung, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehener hellroter 
Wahlbriefumschlag und

 –  ein Merkblatt für die Briefwahl
 übersandt.
 b) Briefwahl für die Wahl des Bürgermeisters
  Stimmberechtigte, die einen Wahlschein für die 

vorstehende Wahl beantragt haben, erhalten mit 
dem gelben Wahlschein zugleich

 –   einen amtlichen Stimmzettel für diese Kom-
munalwahl,

 –   einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
mit dem Aufdruck „Stimmzettelumschlag für 
die Briefwahl“,

 –   einen amtlichen, mit der Anschrift der Ver-
bandsgemeindeverwaltung, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist, versehenen oran-
gefarbenen Wahlbriefumschlag mit dem Auf-
druck „Wahlbrief für die Kommunalwahl“,

 –   ein Merkblatt für die Briefwahl für die Kommu-
nalwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Ver-
bandsgemeindeverwaltung vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmäch-
tigte Person muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und sich auf Verlangen ausweisen.
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
seinen Stimmzettel, steckt ihn, nach innen gefaltet, 
in den amtlichen Stimmzettelumschlag, unterschreibt 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung 
an Eides statt unter Angabe des Tages, steckt den 
amtlichen Stimmzettelumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbrief-
umschlag, verschließt den Wahlbriefumschlag und 
übersendet den Wahlbrief an die darauf angegebene 
Verbandsgemeindeverwaltung.
Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung nicht in der Lage sind, 
ihre Stimmen abzugeben, können sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der stimmberechtigten Person selbst 

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Albig

Bebauungsplan „Solarpark Albig“ der Ortsgemeinde Albig
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB im 2-stufigen Regelverfahren

Az.: 610-13-47/01 Sr

Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), wird Folgendes bekannt gemacht:
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Albig hat in seiner Sitzung am 02.02.2026 die erneute Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Solarpark Albig“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB im 2-stufigen Regelverfahren 
beschlossen und einen ensprechenden Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 gefasst. Gleichzeitig 
wird der Aufstellungsbeschluss vom 18.08.2025 aufgehoben.
Im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Planung hat sich gezeigt, dass es zweckmäßig ist, den 
zwischen den beiden südlichen Teilflächen verlaufenden Wirtschaftsweg in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans aufzunehmen. Der Wirtschaftsweg soll dabei als Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung „Wirtschaftsweg“ planungsrechtlich gesichert werden. Ziel ist es, den bestehenden Weg 
dauerhaft zu erhalten, seine Überbauung auszuschließen und die öffentliche Nutzbarkeit sicherzu-
stellen. Eine bauliche Inanspruchnahme ist ausdrücklich nicht vorgesehen.
Durch die Festsetzung dieser Verkehrsfläche enthält der Bebauungsplan neben dem Sondergebiet 
für die Photovoltaik-Freiflächenanlage nun auch eine Verkehrsflächenfestsetzung und erfüllt damit die 
Voraussetzungen eines qualifizierten Bebauungsplans.
Durch die Aufnahme des Wirtschaftswegs wird die dauerhafte Erschließung der Photovoltaikanlage 
sowie der angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen unabhängig von der Sondergebiets-
nutzung gesichert. Gleichzeitig bleibt die öffentliche Nutzbarkeit des Weges erhalten und eindeutig 
planungsrechtlich festgelegt, sodass öffentliche Belange und Nutzungsansprüche dauerhaft berück-
sichtigt werden.
Die Grundstücke im vorgesehenen Planbereich werden überwiegend als Ackerflächen bewirtschaftet 
und sind im aktuellen Flächennutzungsplan (FNP) als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt. 
Somit liegen die Flächen im Außenbereich nach § 35 BauGB. Aufgrund des Entwicklungsgebotes 
nach § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB ist der Bebauungsplan aus dem FNP zu entwickeln, hierzu wurde ein 
entsprechender Antrag zur Änderung des FNP durch die Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeinde 
gstellt. Die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgen 
im Parallelverfahren.
Die Änderung des FNP hat die Entscheidung des Zielabweichungsverfahrens zu berücksichtigen.
Die Realisierung der geplanten Freiflächen-PV-Anlage fällt nicht unter den Privilegierungstatbestand 
des § 35 Abs. 1 Nr. BauGB, der die Errichtung dieser Anlagen u. a. in einen 200-Meter-Streifen 
vom Fahrbahnrand der Autobahnen zulässt, wodurch das geplante Vorhaben nicht durch Bauantrag 
genehmigt werden kann, sondern ein Bebauungsplanverfahren sowie eine Flächennutzungsplan-
änderung erforderlich sind. Das vorgesehene Projekt liegt im 500-Meter-Randstreifen, wodurch eine 
EEG-Förderfähigkeit gegeben ist.
Aus den genannten Gründen hatte der Gemeinderat der erneuten Aufstellung des Bebauungsplans 
„Solarpark Albig“ zugestimmt, um Baurecht zu schaffen.
Der Ortsgemeinde Albig entstehen durch die beantragte Aufstellung des vorgenannten Bebauungspla-
nes keine Kosten, da ein Städtebaulicher Vertrag zur Kostenübernahme abgeschlossen werden soll.
Wesentliche Ziele und Auswirkungen der Planung sind demgemäß:
–   Das Leisten eines Beitrags zur Erzeugung von umweltfreundlichem Strom und Reduzierung des 

CO2-Ausstoßes.
–   Förderung klimaneutraler Erzeugung von Strom sowie verstärkte Unabhängigkeit von Energie-

importen.
–   Die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, das Schützen und Entwickeln der natürlichen 

Lebensgrundlagen sowie der Klimaschutz und die Klimaanpassung.
Der räumliche Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans umfasst mit einer Fläche von ins-
gesamt ca. 13 ha ein Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage. Der Geltungsbereich umfasst 
folgende Grundstücke:
–  Flur 5 , Nr. 41/1, 43 (Wirtschaftsweg teilweise) 44, (Gewann „Im Wiegental“)
–  Flur 5, Nr. 28, 29, 30, (Gewann „Köhlgewann“)
Der räumliche Geltungsbereich kann sich im Laufe des Verfahrens möglicherweise noch ändern.
Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs (schwarz gestrichelt; nicht maßstabsgetreu). 
Albig, den 03.02.2026

gez. 
Wilfried Best
Ortsbürgermeister
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getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert, 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung 
von der Wahl eines anderen erhält.
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung abgesandt werden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Tage der Wahl bis 
18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Der Wahlbrief für die Kommunalwahl, der 
durch die Post übersandt werden soll, wird nicht fran-
kiert; das Entgelt wird von der Deutschen Post AG mit 
dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur zentral abgerechnet. Wahlbriefe können auch bei 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Ver-
bandsgemeindeverwaltung oder am Tage der Wahl 
bis spätestens 18.00 Uhr bei dem für den Wahlbrief 
zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden.
Stimmberechtigte, die durch Briefwahl an der Land-
tagswahl und der Kommunalwahl teilnehmen, müs-
sen zwei Wahlbriefe absenden.
Alzey, den 5. Februar 2026
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land
gez. Steffen Unger
Bürgermeister

Albig 

Ortsbürgermeister Wilfried Best
Donnerstag von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie von 19.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 58
Telefon 06731 2301
info@ortsgemeinde-albig.de
www.ortsgemeinde-albig.de 

Terminüberschneidung
Aufgrund einer Terminüberschneidung kann am Don-
nerstag, 12.02.26 die Sprechstunde von 19.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr nicht stattfinden.

Öffentliche Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Albig
Bebauungsplan „Solarpark Albig“ 
der Ortsgemeinde Albig
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. 
§ 2 Abs. 1 BauGB im 2-stufigen Regelverfahren
Az.: 610-13-47/01 Sr
Siehe im Rahmen auf Seite 5.

Bechenheim 

Ortsbürgermeisterin Ute Stein
Sprechstunde nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kirchstraße 8
Telefon 06736 9097913
Mobil 0172 4017488
bm@utestein.de
www.bechenheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 19. Februar 2026 um 
19.00 Uhr, findet im Bürgerhaus der Ortsgemeinde 
Bechenheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Bechenheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Festlegung des Standorts für die Errichtung einer 

neuen Trafostation durch die EWR Netz GmbH
3. Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:
4. Mitteilungen und Anfragen
Bechenheim, den 12.02.2026
Ute Stein
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Bechtolsheim 

Ortsbürgermeister Dieter Mann
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr und
Freitag von 10.30 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 44
Mobil 0178 1308439
info@gemeinde-bechtolsheim.de
www.gemeinde-bechtolsheim.de

Sprechstunden des Bürgermeisters
Aufgrund der Dach- und Sanierungsarbeiten im Rat-
haus finden die Sprechstunden ab sofort in der Feu-
erwehr Bechtolsheim, Hinter dem Schloss 13 (seit-
licher Eingang) statt.
Dieter Mann
Ortsbürgermeister

Bermersheim v. d. H.

1. Beigeordnete Daniela Bauer
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
(nach vorheriger Anmeldung per E-Mail 
oder Telefon)
Gemeindebüro, Obergasse 1
Mobil 0163 6299274
info@bermersheim-vdh.de
www.bermersheim-vdh.de

Öffentliche Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Bermersheim v.d.H.
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Bermers-
heim v.d.H. hat in seiner Sitzung am 3. Februar 
2026 festgestellt, dass keine Wahlvorschläge für 
die Wahl zur/zum Ortsbürgermeisterin/Ortsbürger-
meister eingegangen sind.
Demnach findet die für den 22. März 2026 vorgese-
hene Wahl zur/zum Ortsbürgermeisterin/Ortsbürger-
meister nicht statt.
In diesem Fall wird die/der Ortsbürgermeisterin/Orts-
bürgermeister gemäß § 53 Absatz 2 der Gemeinde-
ordnung (GemO) vom Gemeinderat nach den Be-
stimmungen des § 40 GemO gewählt.
Bermersheim v.d.H., den 5. Februar 2026
gez. Daniela Bauer
als Wahlleiterin für die Wahl zum/zur Ortsbürger-
meister/-in

Biebelnheim

Ortsbürgermeister Marcus Holla
Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr
nach vorheriger Terminabsprache
per E-Mail oder Telefon
Rathaus, Hauptstraße 11
Telefon 06733 281 (Rufumleitung eingerichtet)
og-biebelnheim@alzey-land.de
Kita-biebelnheim@alzey-land.de
www.gemeinde-biebelnheim.de

Bornheim

Ortsbürgermeister Ralph Schraven
Telefon 0151 22947645
Sprechstunde nach Vereinbarung 
info@bornheim-rheinhessen.de
www.bornheim-rheinhessen.de

Dintesheim

Ortsbürgermeister Frank Altendorf
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
nur nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 06735 1589
gemeinde.dintesheim@gmx.de
www.dintesheim.de

Eppelsheim

Ortsbürgermeisterin Katja Finkenauer
Mittwoch von 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Zwerchgasse 17
Telefon 06735 257
gemeinde@eppelsheim.de
www.eppelsheim.de

Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Eppelsheim

1.  Einsichtnahme in den Entwurf der Haushalts-
satzung für das Jahr 2026 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen

2.   Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde 
mit dem heutigen Tag der Bekanntmachung dem Ge-
meinderat zugeleitet.
1.  Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 

2026 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen An-
lagen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, 
Zimmer 118, bis zur Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zur 
Einsichtnahme aus. Eine vorherige Terminab-
sprache unter der Tel.-Nr. 06731 409-439 bzw. 
06731 409-118 ist erforderlich. Außerdem steht 
die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet 
unter www.alzey-land.de zur Einsichtnahme be-
reit.

2.  Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsge-
meinde Eppelsheim haben die Möglichkeit, inner-
halb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Weinruf-
straße, 55232 Alzey, Vorschläge zum Entwurf 
der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. 
Die Vorschläge sind schriftlich einzureichen. Der 
Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Be-
schluss über die Haushaltssatzung über die in-
nerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Alzey, 05.02.2026 
gez.:
Steffen Unger
Bürgermeister

Erbes-Büdesheim

Ortsbürgermeister Dr. Karlheinz Tovar
Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Hauptstraße 30
Telefon 06731 8054
info@erbes-buedesheim.de
www.erbes-buedesheim.de

Esselborn

Ortsbürgermeister Stefan Becker
Sprechstunde nach vorheriger Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Obergasse 11
Telefon 06731 43330 (Rufumleitung eingerichtet)
og-esselborn@alzey-land.de
www.gemeinde-esselborn.de
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Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 19. Februar 2026 um 19.30 
Uhr, findet im Alten Schulsaal im Rathaus der Orts-
gemeinde Esselborn eine Sitzung des Gemeinde-
rates der Ortsgemeinde Esselborn statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2026
3. Feuerwehrgerätehaus Esselborn;
 Erweiterung der Nutzungsvereinbarung
4. Mehrgenerationenbewegungsparcours
5. Vorhaben der Arbeitskreise
6. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
7. Personalangelegenheiten
8. Mietangelegenheiten
Öffentlicher Teil:
9.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Esselborn, den 12.02.2026
Stefan Becker
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Flomborn

Ortsbürgermeisterin Sabine Kröhle
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 06735 234
rathaus@flomborn.de
www.flomborn.de

Flonheim

Ortsbürgermeister Jörg Thumann
Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag von 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Öffnung der Verwaltung:
Montag von 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 12
Telefon 06734 9130657
Fax 06734 9140831
info@flonheim.de
joerg.thumann@flonheim.de
www.flonheim.de
Kindertagesstätten: 
Trulloland: kita.trulloland@flonheim.de
Weiherwiese: kita.weiherwiese@flonheim.de
Infothek/Ortsmuseum: infothek@flonheim.de

Rathaus am 16.02.2026 geschlossen
Am Rosenmontag, 16.02.2026, bleibt das Rathaus 
geschlossen und es findet keine Bürgerstunde statt.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben mit 
einem dreifachen Helau.
Jörg Thumann, Ortsbürgermeister

Framersheim

Ortsbürgermeister Felix Schmidt
Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag von 17.00 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag von 15.00 - 17.00 Uhr und
Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr
Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 06733 316
Fax 06733 8657
kontakt@framersheim.de
www.framersheim.de

Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Bekanntgabe
der Bestimmung und Abmarkung 

von Flurstücksgrenzen 
in der Stadt Alzey

Siehe unter VG Alzey-Land.

Mitteilung
Am Dienstag, 17.02.2026, ist die Gemeindeverwal-
tung geschlossen.
Während dieser Zeit findet auch keine Bürgermeis-
tersprechstunde statt.
In dringenden Fällen ist der Bürgermeister unter der 
bekannten Handynummer zu erreichen.
Felix Schmidt
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Framersheim

1.  Einsichtnahme in den Entwurf der Haushalts-
satzung für das Jahr 2026 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen

2.  Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde 
mit dem heutigen Tag der Bekanntmachung dem Ge-
meinderat zugeleitet.
1.  Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 

2026 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen An-
lagen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, Zim-
mer 118/107, bis zur Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zur 
Einsichtnahme aus. Eine vorherige Terminab-
sprache unter der Tel.-Nr. 06731 409-118 bzw. 
06731 409-401 ist erforderlich. Außerdem steht 
die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet 
unter www.alzey-land.de zur Einsichtnahme be-
reit.

2.  Die Einwohnerinnen und Einwohner der Orts-
gemeinde Framersheim haben die Möglichkeit, 
innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntma-
chung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, Vorschläge zum 
Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ein-
zureichen. Die Vorschläge sind schriftlich ein-
zureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor 
seinem Beschluss über die Haushaltssatzung 
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen 
Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und 
entscheiden.

Alzey, 11.02.2026
gez.:
Steffen Unger
Bürgermeister

Freimersheim

Ortsbürgermeister Thomas Dix
Sprechstunde: Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
(nach vorheriger Terminvereinbarung 
per E-Mail oder Telefon)
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon 0151 26162378
info@freimersheim-rheinhessen.de
www.freimersheim-rheinhessen.de

Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Freimersheim

1.  Einsichtnahme in den Entwurf der Haushalts-
satzung für das Jahr 2026 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen

2.  Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde 
mit dem heutigen Tag der Bekanntmachung dem Ge-
meinderat zugeleitet.
1.  Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 

2026 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen An-
lagen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, Zim-

mer 118/107, bis zur Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zur 
Einsichtnahme aus. Eine vorherige Terminab-
sprache unter der Tel.-Nr. 06731 409-118 bzw. 
06731 409-401 ist erforderlich. Außerdem steht 
die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet 
unter www.alzey-land.de zur Einsichtnahme be-
reit.

2.  Die Einwohnerinnen und Einwohner der Orts-
gemeinde Freimersheim haben die Möglichkeit, 
innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntma-
chung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, Vorschläge zum 
Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ein-
zureichen. Die Vorschläge sind schriftlich ein-
zureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor 
seinem Beschluss über die Haushaltssatzung 
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen 
Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und 
entscheiden.

Alzey, 11.02.2026
gez.:
Steffen Unger
Bürgermeister

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Peter Moritz
Montag von 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schloßgasse 3
Telefon 06731 42445
Fax 06731 4749957
info@gau-heppenheim.de
www.gau-heppenheim.de

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Gau-Heppenheim sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Gemeindearbeiter /
eine Gemeindearbeiterin (m/w/d)

Siehe unter VG Alzey-Land.

Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Bekanntgabe
der Bestimmung und Abmarkung 

von Flurstücksgrenzen 
in der Stadt Alzey

Siehe unter VG Alzey-Land.

Gau-Odernheim

Ortsbürgermeister Heiner Illing
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Rathaus, Obermarkt 6
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch und Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon 06733 403
Fax 06733 1628
rathaus@gau-odernheim.de
www.gau-odernheim.de
Kindertagesstätte: 06733 9299770
Kindergarten: 06733 6887

Öffnungszeiten Fastnacht
Das Gemeindebüro bleibt am Montag, dem 
16.02.2026, wegen Fastnacht geschlossen. Die 
nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Mon-
tag, dem 23.02.2026, statt.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Gau-Odernheim sucht zum 
01.07.2026 für ihre Kindertagesstätte „Regenbogen“

eine Reinigungskraft (m/w/d)
Siehe unter VG Alzey-Land.
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Generalversammlung der 
Feuerwehr und des Fördervereins
Am Samstag, 28.02.2026, um 19.00 Uhr findet die 
Generalversammlung der Feuerwehr Gau-Odern-
heim und des Fördervereins der FF Gau-Odern-
heim im Gerätehaus, Bahnstraße 92, Gau-Odern-
heim, statt 
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Berichte der FF Gau-Odernheim
3. Grußworte (Bürgermeister/Wehrleiter)
4.  Berichte des Fördervereins der FF Gau-Odern-

heim
5. Wahlen des Fördervereins
6.  Verpflichtungen / Beförderungen / Entpflichtun-

gen
7. Ehrungen
8. Mitteilungen / Anfragen / Verschiedenes
9. Schlusswort
Es wird um vollzähliges und pünktliches Erscheinen 
in Uniform gebeten.
Die Wehrführung

Kettenheim

Ortsbürgermeister Thorsten von Zabiensky
Termin nach tel. Vereinbarung oder per E-Mail
Rathaus, Alzeyer Straße 10
Telefon 06731 5160403
og-kettenheim@alzey-land.de

Lonsheim

Ortsbürgermeister Harald Denne
Dienstag von 20.00 - 21.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Weihergasse 5
Telefon 06734 236
buergermeister@lonsheim.net
www.lonsheim.net

Mauchenheim

Ortsbürgermeisterin Anke Böll
Bürozeit: Donnerstag von 16.30 - 18.00 Uhr 

Termine nach telefonischer Absprache 
An der Mühlwiese 1
Telefon 06352 4403 (Rufumleitung eingerichtet)
og-mauchenheim@alzey-land.de
www.mauchenheim-online.de

Grundbesitzabgaben und 
Hundesteuer am 15.02.2026 fällig
Siehe im Rahmen auf Seite 3.

Nack

Ortsbürgermeister Frank Jakoby-Marouelli
Donnerstag von 18.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Hauptstraße 65
Telefon 06736 266 (Gemeindebüro)
Telefon 06736 909874
info@ortsgemeinde-nack.de
www.ortsgemeinde-nack.de

Nieder-Wiesen

Ortsbürgermeister Holger Waldschmidt
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Marktplatz 3
Telefon 06736 261
rathaus@nieder-wiesen.de
www.nieder-wiesen.de

Ober-Flörsheim

Ortsbürgermeister Sascha Leonhardt
Sprechzeiten im Rathaus: 
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr nach vorheriger Termin-
vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Walterplatz 1
Telefon 06735 218
rathaus@ober-floersheim.de
www.ober-floersheim.de

Offenheim

1. Beigeordneter Karlheinz Knecht
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Bechenheimer Straße 4
Mobil 0171 2115583
info@offenheim.de
www.offenheim.de

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlschei-
nen für die Landtagswahl und für 
die Wahl des Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Offenheim am 

Sonntag, 22. März 2026
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Offenheim

Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvor-
schlages für die Direktwahl des Ortsbürgermeis-
ters der Ortsgemeinde Offenheim am 22. März 
2026 gemäß § 62 Absatz 5 Kommunalwahlgesetz 
(KWG)
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Offenheim
hat in seiner Sitzung am 3. Februar 2026 folgenden 
Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Offenheim am 22. März 2026 zu-
gelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
Lfd. Nr. 1
Sauer, Michael
Geburtsjahr 1979, Winzermeister, deutsch
55234 Offenheim
Offenheim, den 5. Februar 2026
gez. Karl-Heinz Knecht
als Wahlleiter für die Wahl zum Ortsbürgermeister

Wahlheim

Ortsbürgermeister Jan Bennewitz
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kelleracker 1
Telefon 06731 5161767
gemeinde-wahlheim@outlook.de
www.wahlheim-rheinhessen.de 

Gottesdienste
Zeichenerklärung: AM = Abendmahl; BG = Beichtgelegenheit; BS = Bibelstunde; EuA = Eucharis-
tische Anbetung; EUF = Eucharistiefeier; FamGD = Familiengottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA = 
Gottesdienst mit Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit Taufe; GH = Gemeindehaus/-halle; GZ = Ge-
meindezentrum; HA = Hochamt; Hl.M = Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst; KK = Kranken-
kommunion; MF = Messfeier; RK = Rosenkranz; VAM = Vorabendmesse; WGD = Wortgottesdienst.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Ortsrubri-
ken zu finden sowie bei den jeweiligen Gemeindebüros. Änderungen vorbehalten.

Katholisch: Bechtolsheim: Mi 18.30 Uhr Hl.M. mit Aschenkreuz. Biebelnheim:
Sa 18.30 Uhr VAM. Di 18 Uhr RK; 18.30 Uhr Hl.M. Erbes-Büdesheim: Fr 17.30 
Uhr RK; 18 Uhr EUF. Flomborn: Fr 18 Uhr EUF. Flonheim: Sa 18 Uhr EUF mit 
Verschenken von Rosen. So 10 Uhr KiGD im Pfarrhaus. Framersheim: So 10.30 
Uhr EUF. Freimersheim: So 9 Uhr EUF. Do 18 Uhr EUF. Gau-Odernheim: So 
10 Uhr HA für die Pfarrgemeinde. Mi 17 Uhr Hl.M. mit Aschenkreuz. Heimers-

heim: So (19.02.) 18 Uhr EUF. Weinheim: So 9 Uhr EUF. Mi 19 Uhr EUF mit 
Austeilung Aschekreuz.

Evangelisch: Bechtolsheim: Sa 18.33 Uhr GD für Liebende. Bornheim: So 
10 Uhr GD; 11.11 Uhr Fastnachts-GD in Gau-Weinheim. Dintesheim: So 11.15 
Uhr GD. Flonheim: So 18 Uhr Fastnachts-GD. Gau-Odernheim: So 10 Uhr GD. 
Kettenheim: So 10 Uhr GD. Ober-Flörsheim: So 10.15 Uhr GD in Hangen-Weis-
heim. Heimersheim: So 10.30 Uhr GDA. Weinheim: So 9.15 Uhr GDA.

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: So 10 Uhr GD. Ev.-Freikirch-
liche Gemeinde am Schillerplatz Alzey (Baptisten): So 10.30 Uhr GD (oder im 
Livestream); parallel Kinderkirche. Ev. Stadtmission Alzey: So 10.30 Uhr GD 
(oder im Livestream). Neuapostolische Kirche Alzey: So 10 Uhr und Mi 20 Uhr 
GD. Zeugen Jehovas: Gemeinde Alzey: in Kirchheimbolanden: Do 19 Uhr GD. 
Sa 17 Uhr GD.

Aktuelles aus den Gemeinden
Kultur Sport VereinslebenNICHTAMTLICHER TEIL

Ende amtlicher Teil
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Albig

Konfirmanden-Eltern- 
Info-Abend
am 25.02.
Siehe unter Offenheim.

SG Spiesheim/Albig – 
Fußball
Serie beendet
Das Gefühl einer Niederlage kennt man 
bei der SG Spiesheim/Albig gar nicht 
mehr. Jetzt hat es den bisher in Meis-
terschaft und Kreispokal ungeschlage-
nen Aufstiegsfavoriten der Kreisliga B 
Alzey-Worms erwischt. Das Testspiel 
in Spiesheim gegen die Zweitvertre-
tung des FSV Saulheim ging mit 0:1 
verloren. Zudem verlor die SG in der 
70. Minute auch noch Torhüter Oliver 
Huber, der nach einem Handspiel au-
ßerhalb des 16ers die rote Karte sah. 
Fünf Minuten später fiel das Tor des 
Tages für die Gäste. „Verlieren gehört 
zum Fußball,“ so der sportliche Leiter 
Philipp Gasse bei seiner Bewertung, 
„wir haben uns einfach schwer getan 
und richtig gefährlich waren wir nie. 
Nichtsdestotrotz ist das nicht weiter 
tragisch,“ kommentierte Gasse weiter. 
Es war schließlich „nur“ ein Testspiel 
und der kleine Dämpfer ändert vor dem 
nächsten Meisterschaftsspiel gegen 
Nibelungen Worms nichts an der Fa-
voritenrolle der SG, die weiterhin sou-
verän von der Tabellenspitze grüßt. 
Vorschau: Sonntag, 22.02., 14.30 Uhr, 
Kunstrasenplatz Spiesheim: SG - Nibe-
lungen Worms. Be.Ra.

Bechenheim

Konfirmanden-Eltern- 
Info-Abend
am 25.02.
Siehe unter Offenheim.

Bechtolsheim

Fisch sucht Fahrrad 
Gottesdienst für Liebende
Zum Valentinstag am 14. Februar, der 
in diesem Jahr auf das Fastnachtswo-
chenende fällt, feiern wir die Liebe in al-
len Farben, Formen und Facetten. Die 
Ev. Kirchengemeinden Bechtolsheim, 
Biebelnheim, Ensheim und Spiesheim 
laden in fröhlicher Verbundenheit des-
halb wieder zum „Gottesdienst für Lie-
bende (Fastnachts-Ausgabe)“ ein. Am 
Samstag, 14.02. ab 18.33 Uhr heißt es 
dann in der Simultankirche Bechtols-
heim (Langgasse 15): „Fisch sucht 
Fahrrad“, oder: Wo die Liebe hinfällt. 
Schließlich sollen sich an den Fast-
nachtstagen nicht wenige Beziehun-
gen gegründet haben, allen Masken 
zum Trotz. Der Segen für alle, die in 
Beziehungen leben, gehört natürlich 
auch wieder mit dazu. Und klar: Wer 
verkleidetet kommen möchte, darf das 
tun. Wir freuen uns auf junge Liebe, al-
te Hasen und überhaupt. Pfr.M.K.

Kinderfastnacht
Helau, liebe Kinder und liebe Eltern, 
am Fastnachtsdienstag, 17.02., ist es 
wieder so weit: Wir feiern ab 14.11 Uhr 
Kinderfastnacht im Bechtolsheimer 
Schützenhaus (Einlass ab 13.11 Uhr).

Freut euch auf einen närrischen Nach-
mittag mit Musik, Spielen, Tanzgrup-
pen und ganz viel Spaß! Verkleiden ist 
ausdrücklich erwünscht.
Traditionell wartet beim Eintritt auf un-
sere kleinen Narren eine süße Über-
raschung. 
Für das leibliche Wohl ist selbstver-
ständlich bestens gesorgt.
Kommt vorbei und feiert mit uns eine 
bunte Fastnacht! Wir freuen uns auf 
euch. Bis dann mit Helau – euer Thea-
ter- und Carnevalverein Bechtolsheim
 H.Maa.

Mitgliederversammlung 
des SVP Bechtolsheim e.V.
Der SVP Bechtolsheim lädt alle Mit-
glieder zu seiner am Freitag, 20.03.
stattfindenden Mitgliederversammlung 
ein. Die Versammlung findet im Schüt-
zenhaus statt und beginnt um 19 Uhr.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Er-
öffnung der Versammlung; 2. Geneh-
migung der Tagesordnung; 3. Toten-
ehrung; 4. Verlesen und Annahme des 
Protokolls von 2025; 5. Ehrung der 
Vereinsmeister/-innen; 6. Ehrungen 
für langjährige Mitgliedschaft; 7. Be-
richt des Vorstands für 2025, - 1. Vor-
sitzende / stellvertretender Vorsitzen-
der, - Schriftführer, - Schatzmeister. 
- Oberschützenmeister; 8. Bericht der 
Kassenprüfer; 9. Entlastung des Vor-
stands; 10. Wahl der Kassenprüfer;  
11. Satzungsänderung (Schriftform für 
die Einladung zur Mitgliederversamm-
lung); 12. Anträge; 13. Verschiedenes.
Anträge zur Mitgliederversammlung 
können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie spätestens 14 Tage vor der 
Versammlung schriftlich vorliegen. 
Sollten Anträge fristgerecht einge-
hen, werden diese als Unterpunkte zu 
Punkt 12. auf unserer Webseite und 
als Aushang im Schützenhaus gelistet.
 L.Schi.

Biebelnheim

Fisch sucht Fahrrad 
Gottesdienst für Liebende
Siehe unter Bechtolsheim.

Fröhlicher Neujahrsempfang 

Am 25. Januar fand in Biebelnheim der 
traditionelle Neujahrsempfang statt. 
Bürgermeister Marcus Holla und der 
Gemeinderat hatten eingeladen und 
zahlreiche Bürger/-innen folgten der 
Einladung.
Der Bürgermeister begrüßte die Anwe-
senden herzlich, anschließend begeis-
terte der Gesangverein „Harmonie” 
mit einer wundervollen Gesangseinla-
ge. Die Stimmung war von Anfang an 
großartig!
Danach zog Marcus Holla Bilanz über 
das vergangene Jahr, gab Einblicke 
in spannende kommende Vorhaben 
der Gemeinde und machte dabei aber 
auch klar, dass sich die Gemeinde rea-

listische Ziele im Rahmen der Möglich-
keiten setzen müsse.
Ein besonderes Highlight war der da-
rauffolgende Auftritt der Showtanz-
gruppe des TJV Biebelnheim. Die Tän-
zerinnen entführten das Publikum mit 
atemberaubenden Choreografien und 
fantasievollen Kostümen in die Welt 
von Atlantis. Die Vorstellung war so 
fesselnd, dass das Publikum fast ver-
gaß, eine Zugabe zu erbitten.
Im Anschluss ging besonderer Dank 
an alle Helfer/-innen sowie die aktiven 
Vereine, die das Gemeindeleben das 
ganze Jahr über bereichern. Die Land-
frauen der Gemeinde nutzten die Ge-
legenheit, um einen Scheck über 4.500 
Euro zu überreichen. Dieser Betrag 
wurde durch die Adventsfenster-Ak-
tion und weitere Veranstaltungen ge-
sammelt. Er soll für die Gestaltung des 
Spielplatzes verwendet werden.Die 
Ortsgemeinde bedankt sich herzlich 
für diese unglaubliche Unterstützung.
Nach dem offiziellen Teil wurde ein 
vielfältiges Mittagsbuffet eröffnet. Bei 
Sekt, gutem Essen und hervorragen-
dem Wein konnten die Gäste Ge-
meinschaft erleben und miteinander 
plaudern, lachen oder einfach die Zeit 
genießen.
Insgesamt war es ein wunderbarer 
Empfang, der die Menschen in Bie-
belnheim zusammenbrachte. Herzli-
chen Dank an alle Helfer/-innen.
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Mal! Text/Foto: F.Ku.

Mitgliederversammlung 
des TJV Biebelnheim
Wir laden alle Mitglieder zur Mitglieder-
versammlung am Montag, 2. März um 
20 Uhr in die Gemeindehalle in Bie-
belnheim ein.
Mitgliederanträge müssen mindestens 
1 Woche vor der Mitgliederversamm-
lung, in schriftlicher Form, beim Vor-
stand eingereicht werden.
Die geplante Tagesordnung sieht wie 
folgt aus: 1. Begrüßung und Jahres-
bericht der Vorsitzenden; 2. Jahres-
berichte der Gruppenleiterinnen;  
3. Rechnungsbericht des Kassen-
wartes; 4. Bericht der Kassenprüfer;  
5. Entlastung der Kassenprüfer und 
des Vorstandes; 6. Neuwahlen des 
Vorstandes; 7. Anträge der Mitglieder; 
8. Verschiedenes.
Um zahlreiche Teilnahme wird gebe-
ten. M.Ml.

Eppelsheim

Infos Ihrer Gemeinde

Eppelsheim feiert Fastnacht 
Am Rosenmontag, 16. Februar, gehört 
die Fastnachtsbühne ganz unseren 
kleinen Narren. Ab 15.11 Uhr lädt der 
VfL Eppelsheim zur großen Kinderkap-
pensitzung in die Sporthalle ein. Die 
Halle verwandelt sich an diesem Tag 
in eine bunte Narrhalla und bietet Spaß 
für Groß und Klein.
Am Fastnachtsdienstag, 17. Februar 
folgt der große Fastnachtsumzug. Die 
Aufstellung der Wagen und Fußgrup-
pen erfolgt in der Bahnhofstraße, wes-
halb die Anwohner und Besucher ge-
beten werden, diese freizuhalten und 
ihre Fahrzeuge außerhalb der Zugstre-
cke zu parken. 
Bereits ab 12 Uhr startet das „Warm-up“ 
mit einer großen Umzugsparty in der 
„Bulldog Scheune“ der Fam. Ofenloch. 
Um 13.33 Uhr setzt sich der närrische 

Lindwurm schließlich in Bewegung. 
Die Route führt von der Bahnhofstraße 
über den Römer, die Zwerchgasse, die 
Weiherwiese und die Hangen-Weis-
heimer-Straße zurück über den Römer 
zum Ausgangspunkt. 
Direkt im Anschluss an das bunte Trei-
ben in den Gassen lädt der VfL zum 
Kindermaskenball in die Sporthalle ein, 
wo „Mr. Happy Music“ mit Spielen und 
Hits für den perfekten Abschluss sorgt.
Bei Kaffee, Kreppel oder deftigen 
Würstchen können sie den Mittag dort 
ausklingen lassen.
Die Bahnhofstraße ist im Bereich 
der Fastnachtsparty an der Bulldog-
Scheune noch bis 19 Uhr voll gesperrt.
Die Ortsgemeinde wünscht allen  
schöne Fastnachtstage und grüßt mit 
einem dreifachen Helau!
Katja Finkenauer, Ortsbürgermeisterin

Erbes-Büdesheim

Konfirmanden-Eltern- 
Info-Abend
am 25.02.
Siehe unter Offenheim.

Tischtennis
Siehe unter Offenheim.

Esselborn

Heringsessen
TV Freimersheim
Siehe unter Freimersheim.

Seniorenkaffee im Februar 
entfällt 
wegen Heringsessen!
Liebe Senioren, der Seniorenkaffee im 
Februar fällt auf den Aschermittwoch 
am 18.02.! Da das Heringsessen an 
diesem Termin ab 18 Uhr stattfindet, 
entfällt der Seniorenkaffee wegen Ter-
minüberschreitung!
Das Team Seniorenkaffee P.Da.

Flomborn

Seniorencafé
Am Donnerstag, 19.02. findet das mo-
natliche Treffen der Senioren um 16 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. 
Bei Kaffee und Kreppeln wollen wir ei-
nen schönen Nachmittag mit Gesprä-
chen, Spielen und Liedern verbringen.
 Ch.Bü.

Gottkontakt
„denn keinem von uns ist Gott fern“
Monatlich ab Freitag, 20. Februar, um 
18.50 Uhr in der ev. Kirche Flomborn 
– Stille – ein Gedanke – bei Gott sein –
Mit Gott ins Wochenende starten.
Schärfen Sie ihren 6. Sinn.

Geburtstag
Biebelnheim
22.02.1941 
Norbert Balz 85 Jahre

Wir gratulieren
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Menschen haben 5 Sinne. hören, rie-
chen, sehen, schmecken, tasten. Aber 
manchmal nehmen wir noch mehr 
wahr. Wir nennen es den 6. Sinn. Ist 
dieser 6. Sinn auch ein Sinn für die 
Verbindung mit Gott? 
Die Bibel berichtet davon, dass Gott 
mit uns in Kontakt treten möchte. Lei-
der ist unsere Welt so schnell und laut 
geworden, dass es uns schwerfällt, da-
rauf zu achten.
Freitags, wenn es heißt: 10 vor 7 – 
Gottkontakt, wollen wir uns Zeit neh-
men für die Verbindung mit Gott. Einen 
Schritt raus aus dem Alltag, hinein in 
die Kirche, zur Ruhe kommen, hören 
und beten.
Die Kirche ist ab 18.30 Uhr geöffnet, 
wir starten um 18.50 Uhr und schwei-
gen während des Glockenläutens ab 
19 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen.
 V.H.

Kindersachen- und  
Spielzeugbasar
Förderverein der Kindertagesstätte 
Flomborn e.V. 
Am Samstag, 7. März, findet von  
13-15.30 Uhr in der Gemeindehal-
le Flomborn der Kindersachen- und 
Spielzeugbasar statt. Angeboten wer-
den gut erhaltene Artikel rund ums 
Kind.
Informationen zum Basar sowie An-
meldungen für Anbieter per E-Mail an 
basar-kitaflomborn@gmx.de.
Veranstalter ist der Förderverein der 
Kindertagesstätte Flomborn e.V. Alle 
Interessierten sind herzlich zum Be-
such der Veranstaltung eingeladen.
 Al.R.

Flonheim

Infos Ihrer Gemeinde

Machtübernahme  
der Narren
Zur Rathausstürmung am Donnerstag, 
12.02., 18.11 Uhr, laden wir alle Flon-
heimer Närrinnen und Narren herzlich 
ins Rathaus, Marktplatz, ein.
Jörg Thumann, Ortsbürgermeister

Freimersheim

Heringsessen
TV Freimersheim
Der TV Freimersheim lädt zum He-
ringsessen am Sa., 21.02., ab 19 Uhr 
ins Vereinsheim ein. Neben Hering 
bieten wir auch eine Wurstplatte, je-
weils mit Quellkartoffeln, an. 
Info und Anmeldung bis zum 14.02. 
im Vereinsheim, per E-Mail an Kno-
blochgerd@aol.com oder an 0160 
90719991.  G.Kn.

Letzte Jahreshaupt- 
versammlung 
Der MGV 1874 Freimersheim lädt hier-
mit seine Mitglieder zu der letzten Jah-
reshauptversammlung ein. Sie findet 
am Donnerstag, 19.02. um 19 Uhr im 
Bürgerhaus statt.
Tagesordnungspunkte: Kassenlage 
und Verwendung sowie Abstimmung 
über die Auflösung des Vereins.
1. Vorsitzender  J.Le.

Gau-Heppenheim

Spieletreff
Am dritten Donnerstag im Monat findet 
immer unser Spieletreff statt.
Am 19. Februar treffen wir uns wieder 
um 19 Uhr im Sportheim in Gau-Hep-
penheim.
Neue Mitspieler sind herzlich willkom-
men! G.Ra.

Gau-Odernheim

Fassenacht 
beim TSV 1881 e.V.
Am kommenden Samstag, 14.02., 
veranstalten wir wieder von 10 Uhr 
bis mindestens 13 Uhr ein närrisches 
Frühstück auf dem Marktplatz am Un-
termarkt. 
Am Montag, 16.02., nimmt der Elferrat 
am Fastnachtsumzug in Framersheim 
und am Dienstag, 17.02., in Eppels-
heim teil. 
Am Aschermittwoch, 18.02., gibt es 
wie immer das Heringsessen im TSV 
Sportheim. Beginn 18.11 Uhr, Einlass 
ab 17.33 Uhr.  H.W.

Fastnacht 
im ev. Jugendheim 
Helau! Wir feiern Fastnacht und laden 
alle Kinder herzlich ein, dabei zu sein!
Am Samstag, 14. Februar, geht’s um 
11.11 Uhr im ev. Jugendheim in Gau-
Odernheim los.
Nach einer kurzen Andacht warten Mu-
sik, Spiele, Bastelaktionen sowie Es-
sen und Trinken auf die kleinen Närrin-
nen und Narren.
Mitfeiern können Kinder von 3-10 Jah-
ren, Ende ist gegen 14.11 Uhr.
Die Aufsichtspflicht liegt während der 
Veranstaltung bei den Eltern. Über 
eine kleine Spende freuen wir uns.
 C.Mei.

Erzähl-Café 
am 17.02.2026
Dies ist der Fastnachts-Dienstag. Nach 
Rücksprache und mit der Zustimmung 
unserer Besucher fällt an diesem 
Nachmittag unser Erzähl-Café aus. 
 I.Sch.

Kettenheim

Heringsessen
TV Freimersheim
Siehe unter Freimersheim.

Mauchenheim

Leben retten kann jede/-r!
Was tun bei einem plötzlichen Herz-
stillstand? Wie funktioniert ein Defi-
brillator – und darf ich ihn überhaupt 
benutzen?
Genau das zeigen wir euch bei unse-
rer kostenfreien Infoveranstaltung zum 
Thema Defibrillatoren (AED)! 
21.02. – 9 - ca. 12 Uhr – Mühlwiesen-
halle Mauchenheim.
– Warum Defibrillatoren so wichtig sind
– Einfache Erklärung der Anwendung
–  Selbst ausprobieren mit Trainings-

gerät & Übungspuppe
–  Zeit für eure Fragen an medizinisch 

geschultes Personal

Keine Vorkenntnisse nötig – einfach 
vorbeikommen!
Wir freuen uns auf euch, eure Freiwillige 
Feuerwehr Mauchenheim Sa.M.

Nack

Konfirmanden-Eltern- 
Info-Abend
am 25.02.
Siehe unter Offenheim.

Nieder-Wiesen

Konfirmanden-Eltern- 
Info-Abend
am 25.02.
Siehe unter Offenheim.

KiKu-Kinderfastnacht 
im Gemeindezentrum
Helau, ihr Narren groß und klein,
der KiKu lädt zur Fastnacht ein.
Am Sa., 14.02., um 14.11 Uhr geht es los,
die Stimmung im Gemeindezentrum 
wird famos.
Wir wollen Spielen, Tanzen, Lachen,
durch den Saal ´ne Polonaise machen,
das wird eine närrisch, bunte Schau,
der KiKu grüßt mit dreifach Helau!
 D.Bö.

Ober-Flörsheim

Dorfflohmarkt
Am Samstag, 28.03., findet von 11-15 
Uhr der erste Ober-Flörsheimer Dorf-
flohmarkt durch die Straßen von Ober-
Flörsheim statt. Gemeinsam wollen wir 
einen lebendigen und bunten Tag ver-
bringen, an dem jeder die Möglichkeit 
hat zu verkaufen und/oder zu stöbern. 
Ob Kleidung, Haushaltswaren oder 
Kuriositäten – alles ist willkommen. 
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger 
Anmeldung unter ober-floersheim@lfv-
rheinhessen.de bis zum 28. Februar 
möglich. Alle Verkaufsplätze werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Wir freu-
en uns auf viele teilnehmende Haus-
halte.
Bitte schon mal vormerken, dass unser 
Osterbrunnen im Anschluss an diesem 
Tag geschmückt wird und anschlie-
ßend im Bürgerhaus zu Kaffee und  
leckeren Kuchen eingeladen wird. 
Weitere Informationen erfolgen zeitnah.
 S.Wil.

Offenheim

Konfirmanden-Eltern- 
Info-Abend
am 25.02.
Es ist wieder so weit: Der neue Kon-
firmandenjahrgang steht schon in den 
Startlöchern. Darum laden wir alle El-
tern aus Offenheim, Weinheim, Erbes-
Büdesheim, Nieder-Wiesen, Wendels-
heim, Bechenheim, Nack, Albig und 
Heimersheim und deren Kinder ein, 
die bis Juli 2027 14 Jahre alt werden – 
ob getauft oder nicht getauft. Interesse 
genügt. 
Denn wir werden uns zuerst zu einem 
Konfirmanden-Eltern-Info-Abend am 
Mittwoch, 25.02. um 18 Uhr in Offen-
heim (Ev. Gemeindehaus) treffen. Da 
wir das Konfirmandenjahr nach einem 

neuen Konzept gestalten, sind daher 
Familien aus mehr Gemeinden als 
sonst eingeladen. An diesem Info-
abend stellen Pfrin. Görisch und Pfr. 
Marschella das Konzept vor. Danach 
haben alle Familien etwa vier Wochen 
Zeit, sich zu besprechen, bis dann die 
verbindliche Anmeldung stattfindet. 
Aus Platzgründen bitten wir, dass zum 
Infoabend nur jeweils ein Elternteil mit 
dem Kind kommt. Bei Fragen melden 
Sie sich gerne in den drei Pfarrämtern 
Offenheim, Wendelsheim oder Albig.
 Pfr.A.M.

Tischtennis
Die Ergebnisse der TTSG Offenheim/
Erbes-Büdesheim waren diesmal un-
terschiedlich. 
Zu einem knappen 6:4-Auswärtserfolg 
kam die 2. Mannschaft bei der SG 
Neu-Bamberg/Siefersheim. Es war 
keine berauschende Vorstellung bei 
den noch sieglosen Gastgebern. Im 
Doppel reichte es nur zu einem Sieg 
durch Schnell/Eckert während Rous-
hanai/Sproß unterlagen. Im vorderen 
Paarkreuz hatten Siamak Roushanai 
und Klaus Sproß wenig zubestellen 
doch holte Roushanai mit dem zweiten 
Einzel dann doch den entscheidenden 
Punkt. Im hinteren Paarkreuz waren 
Hermann Schnell und Ernst Eckert 
völlig ungefährdet und gewannen ihre 
Einzel ohne Satzverlust.
Im zweiten Spiel der Woche unterlag 
das Team dem Spitzenreiter GW Wen-
delsheim knapp mit 4:6. Der Favorit 
wurde ernsthaft gefordert, holte aber 
am Ende die beiden Punkte. Nach 
spannenden Doppel hieß es schon 
0:2, was im Einzel nicht mehr gedreht 
werden konnte. Hermann Schnell (2) 
sowie Siamak Roushanai und Klaus 
Sproß konnten gewinnen.
Keine Chance hatte die 3. Mannschaft 
in Gau-Odernheim wo man am Ende 
klar mit 2:8 unterlag. Man lag bereits 
0:7 zurück, wobei einige sehr knappe 
Spiele verloren gingen, bevor Andy 
Hirschel und Hartmut Kail eine Resul-
tatsverbesserung gelang.
Im Derby 5. gegen 6. behiehlt der fa-
vorisierte Spitzenreiter (5.) ungefähr-
det die Oberhand. Das 7:3 entsprach 
dem derzeitgen Spielvermögen. Mario 
Malkmus und Alex Quint holten relativ 
ungefährdet allein fünf Punkte. Freddy 
Azad gewann zweimal. Für die unter-
legene 6. waren im Doppel Melchior/
Sommer und später im Einzel Anja 
Schnöke und Luke Melchior siegreich.
  D.S.

Wahlheim

Heringsessen
TV Freimersheim
Siehe unter Freimersheim.

In der Gemarkung Gau-Odern-
heim wurden ein Schlüsselbund 
und ein Geldbeutel gefunden.

Die Eigentümer werden gebeten, 
sich mit dem Fundbüro der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Alzey-
Land, Bürgerbüro, Tel. 06731 409-
310 in Verbindung zu setzen.

Verloren/Gefunden
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Fußball

Fußball in der 
VG Alzey-Land

Der Gau-Heppenheimer Fußball-Chef 
Hans Zimmermann (re.) und sein 
Nachfolger (li.) haben die Neuzugänge 
zusammmengetrommelt.
Vor Beginn der aktuellen Saison 
2025/26 stand fest, dass TuS Gau-
Heppenheim ohne Partner in die 
„neue“ C-Klassen-Runde starten wer-
de. Alle Neuzugänge, die auf dem Foto 
zu sehen sind, waren damit einverstan-
den. „Das reizt einem besonders“, war 
aus den Reihen der „Neuen“ zu ver-
nehmen. Beim Turnier der Verbands-
gemeinde Alzey-Land – da ist das Foto 
entstanden – konnten alle ihre guten 
Vorsätze in die Tat umsetzen. Auch 
der Start in die neue Runde verlief sehr 
gut. Die Gau-Heppenheimer wurden in 
der C-Klasse Nord Herbstmeister, mit 
25 Punkten aus elf Begegnungen ver-
abschiedete sich die TuS-Truppe in 
die Winterpause. Nun haben in Gau-
Heppenheim die Vorbereitungen für 
den Wiederbeginn schon begonnen. 
Am letzten Samstag im Februar geht 
es mit dem Einzelspiel TG Wallert-
heim - SG Rheinhessische Schweiz 
Nieder-Wiesen (15 Uhr) los. Am 01.03. 

ist Gau-Heppenheim nochmal spielfrei, 
erst am 08.03. ist die Mannschaft erst-
mals wieder an der Reihe: Mit einem 
Heimspiel gegen Wallertheim (13 Uhr).
 Text/Foto: H.Hi.

Alzey-Stadt

Geänderte Öffnungszeiten
Das Museum Alzey in der Antoniter-
straße 41 bleibt am Fastnachtssonn-
tag, 15. Februar, und am Rosenmon-
tag, 16. Februar, geschlossen. 
Ab Dienstag, 17. Februar, ist das Mu-
seum Alzey wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten zu besichtigen. StV-Az

Sonstiges

Öffnungszeiten des 
Finanzamts Bingen-Alzey 
an den Fastnachtstagen
Das Finanzamt Bingen-Alzey bleibt 
an Schwerdonnerstag, 12.02. sowie 
Rosenmontag, 16.02. und Fastnachts-
dienstag, 17.02. für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Am Rosenmontag 
und Fastnachtsdienstag ist das Fi-
nanzamt auch telefonisch nicht zu er-
reichen. H.-P.M.

„One Billion Rising“ 
Tanzen und Demonstrieren gegen 
Gewalt an Frauen 
„One Billion Rising“ vereint Menschen 
weltweit am Valentinstag, um sich tan-
zend für ein Ende von Gewalt an Frau-
en und Mädchen stark zu machen. 
Jede dritte Frau weltweit hat im Laufe 
ihres Lebens körperliche oder sexuali-
sierte Gewalt erfahren – das sind eine 
Milliarde Frauen. Unter dem Motto 
„Women on Fire – Ni una menos!“ 
findet am Samstag, 14. Februar, ab 
11 Uhr, zum vierten Mal auf dem 
Stadthallenplatz in Alzey eine Tanz-
Demonstration gegen Gewalt an Frau-
en und Mädchen statt.
Mit gemeinsamer Kraft verbinden sich 
die Tanzenden beim Flashmob-Event 
mit Milliarden Menschen auf der Welt. 
Die Teilnehmenden fordern Gerechtig-
keit, Gleichberechtigung und ein Ende 
der Gewalt gegen Frauen in allen For-
men wie häuslicher Gewalt, sexueller 
Übergriffe, Zwangsprostitution und an-
dere Formen der Gewalt. Am Aktions-
tag sind nach einer kurzen Eröffnungs-
rede alle Teilnehmenden zur Tanz-
Demonstration eingeladen. Der Tanz 
wird angeleitet, so dass alle mittanzen 
können. Bemalte Banner, Plakate oder 
T-Shirts, die ein Ende der Gewalt for-
dern und Solidarität mit Betroffenen si-
gnalisieren, machen die Aktion bunter 
und lebendiger und sind deshalb gerne 
gesehen. S.St.

Web-Seminar 
der Verbraucherzentrale 
Die elektronische Patientenakte – 
Was ist zu beachten?
Wie bekomme ich die elektronische 
Patientenakte? Wer kann meine Pa-
tientenakte einsehen? Kann ich die 
elektronische Patientenakte auch oh-
ne ePA-App nutzen und wo werden 
die Daten gespeichert? Antworten auf 

diese Fragen gibt die Verbraucherzen-
trale in einem Web-Seminar.
Das Web-Seminar findet am Diens-
tag, 17. Februar um 15.30 Uhr statt 
und dauert ca. 60 Minuten. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Interessier-
te können sich unter www.verbrau
cherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp 
anmelden. Fragen können bereits bei 
der Anmeldung oder im Live-Chat ge-
stellt werden. Für die Teilnahme wer-
den ein Computer bzw. Laptop mit 
Internetzugang und ein Lautsprecher 
benötigt. VZ-RLP 

Evas Zoom
über Bildung, Selbstermächtigung 
und starke Frauen
Am Mittwoch, 18.02., laden die Ev. 
Frauen im Dekanat Alzey-Wöllstein zu 
ihrem digitalen Treffen ein. Beginn ist 
um 16.30 Uhr, alle interessierten Frau-
en sind herzlich eingeladen von zuhau-
se teilzunehmen. 
Evas Zoom wird sich an diesem Nach-
mittag mit einem Roman aus Nigeria, 
dem diesjährigen Weltgebetstagsland, 
beschäftigen. Was wissen wir von Af-
rika, speziell von Nigeria und von dem 
Leben der Frauen dort? Sie sind ein-
geladen zu einer Buchvorstellung. 
„Das Mädchen mit der lauternen 
Stimme“ von Abi Daré erzählt die Ge-
schichte der 14-jährigen Adunni. Sie 
weiß genau, was sie will. Der Zugang 
zur Bildung ist für das junge Mädchen 
mehr als steinig. Tauchen Sie ein in 
eine Geschichte über Bildung, Selbst-
ermächtigung und starke Frauen. 
Um Anmeldung bis 16.02.26 wird ge-
beten an spaechnatz@googlemail.
com. Si.La.

- ANZEIGE -
Infoabend „Volkskrank-
heit Bluthochdruck“ 
mit Dr. Günter Gerhardt
Bluthochdruck (Hypertonie) be-
trifft rund 30 Millionen Menschen in 
Deutschland und zählt damit zu den 
häufigsten Volkskrankheiten. Als be-
deutender Risikofaktor für Herzinfarkt, 
Schlaganfall und Nierenschäden bleibt 
die Erkrankung oft lange unbemerkt, 
da sie schleichend und häufig ohne 
erkennbare Symptome verläuft. Um-
so wichtiger ist eine frühzeitige Auf-
klärung.
Der SPD-Landtagsabgeordnete Heiner 
Illing lädt im Rahmen seiner erneuten 
Kandidatur herzlich zu einem Infor-
mationsabend ein. Als Referent wird 
Dr. Günter Gerhardt umfassend über 

Ursachen, Risiken, Präventionsmög-
lichkeiten und moderne Behandlungs-
methoden informieren. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und mit dem Experten ins Ge-
spräch zu kommen.
Termin: Montag, 23. Februar um 18 Uhr
Ort: Rathaus Gau-Odernheim, Ober-
markt 6, 55239 Gau-Odernheim
Interessierte Bürger/-innen werden ge-
beten, sich bis zum 20.02. per E-Mail 
an mdl@heiner-illing.de anzumelden.
„Gesundheit ist eine zentrale Voraus-
setzung für Lebensqualität. Mit diesem 
Infoabend möchten wir dazu beitragen, 
das Bewusstsein für Bluthochdruck zu 
schärfen und Menschen dabei unter-
stützen, Risiken frühzeitig zu erken-
nen“, so Heiner Illing.
Vertreter/-innen der Presse sowie alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen.
 Ka.Ki..
 (kostenpfl. Text)

Jazz in der Stadthalle Alzey
Am 7. März gibt es ab 19.30 Uhr ei-
nen musikalischen Leckerbissen für 
Jazzfreunde in der frisch renovierten 
Alzeyer Stadthalle: Die AZ-Big Band 
spielt Stücke von Jazzgrößen wie 
Quincy Jones, Tower of Power, Duke 
Ellington, Peter Herbolzheimer, Pat 
Metheny etc. Die Musiker/-innen aus 
der Region begeistern seit Jahren das 
Publikum mit ihren mitreißenden Stü-
cken weit über die Grenzen Rheinhes-
sens hinaus. 
Der Jazzclub Rheinhessen lädt zum 
Konzert im Jubiläumsjahr (40 Jahre 
Jazzclub Rheinhessen) ein: Vorver-
kauf unter info@jazzclub-rheinhessen.
de oder ab 18.30 Uhr an der Abend-
kasse. A.Fs.

BUND Alzeyer Land 
Einladung zur 
Mitgliederversammlung am 17.03. 
Die BUND Kreisgruppe Alzeyer Land 
lädt zur Mitgliederversammlung ein. 
Sie findet statt am Dienstag, 17. März, 
um 19 Uhr im Ratssaal im Gemeinde-
zentrum Schornsheim, Kirchstraße 1, 
55288 Schornsheim. 
Tagungsordnungspunkte sind u. a.: 
Jahresrückblick 2025, Neuwahlen des 
Vorstandes sowie der Jahresplan und 
Projekte 2026. 
Aus organisatorischen Gründen wird 
um eine Anmeldung an: alzeyer-land@
bund-rlp.de gebeten. Weitere Informa-
tionen: https://alzeyer-land.bund-rlp.de.
 A.Ste.

Markus Weber
Ihr Edelmetallhändler

Vertrauen Sie auf meine Erfahrung seit 2011 in Kirchheimbolanden
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Der Zusatz „(gew.)” hinter 
einer Telefonnummer weist 
darauf hin, dass es sich 
hier um die Anzeige eines 
Gewerbetreibenden handelt.

Chiffre-Annoncen
Wie antworte ich auf eine 

Chiffre-Annonce? 
Die Chiffre-Nr. finden Sie in der 

Klammer am Ende der Annonce.
Senden Sie Ihr Schreiben an: 

Oppenheimer Druckhaus GmbH, 
Chiffre- Nr. ...

Hauptstraße 10
55288 Armsheim

Wir leiten Ihre Briefe weiter.

IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Suche Gebrauchtwagen
aller Art
Unfall + Motorschaden, auch ohne TÜV,
zahle bar, auch Sa. + So.

 0171 9326380
 06131 5016778 (gew.)

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. Mit unserer
modernen 3D-Achsvermessung können
wir immer sicherstellen, dass Ihr Fahrzeug
auf der richtigen Spur ist.
Wörrstadt   06732 961924 (gew.)

Bonitätsstarke Familie sucht
Baugrundstück bis 800 m² oder Einfamili-
enhaus in Saulheim und/ oder Umgebung
von ca. 10 km.
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417  0151 25352639
(gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Übernehme HausMeister-
Arbeiten, FensterReinigung
GartenPflege, HeckenSchnitt, GrabPflege,
DachRinnenReinigung, KehrDienst, Ent-
rümpelungen, UmzugsDienste und alle
WeinBergsArbeiten.
HMS.NEY@gMail.com

 0163 9512317 (gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160 www.wm-aw.de (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

Suche Gartengrundstück
Familie sucht kleines oder großes Garten-
grundstück zum Kauf bis 5.000,- €.

 01577 2328116

Ruhige Einzelperson sucht
ab sofort 2-Zimmer-Wohnung in
Stadecken-Elsheim, idealerweise mit
Balkon. Sicheres und geregeltes Einkom-
men. Ich bin Nichtraucherin und habe
keine Haustiere.  0157 71941395

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

Lagerraum St.-Elsheim
trocken, abschließbar, zu vermieten.

 0160 5458958, (gew.)

3-4-Zimmer-Wohnung gesucht
Freundliche, ruhige Kleinfamilie mit
17-jähriger Tochter sucht zum Kauf
(optional Miete) eine Wohnung in der Um-
gebung von Mainz, gut erreichbar.
Erdgeschoss, Terrasse, evtl. kleiner Gar-
ten - Platz für Kaffee, Bücher und gut erzo-
gene Pflanzen. s.servic@web.de

Ich suche Arbeit
rund ums Grundstück und Garten! Grün-
schnitt mit Entsorgung, Rasenarbeiten
Pflasterarbeiten, Zaunbau, Reinigung mit
dem Hochdruckreiniger und vieles mehr
auf Nachfrage. Ich verfüge über einen
großen Anhänger. Rufen Sie gerne an.

  0157 50291499 (gew.)

Gartenarbeit
Ich suche Gartenarbeit aller Art, Rück-
schnitt, Hecke, Sträucher und Bäume
schneiden mit Entsorgung.
(Teilzeit).  015753835974

Weinberge in Schornsheim
zu verpachten.  06732 3383

 0170 2100370

Familie mit 2 Kindern
sucht Einfamilienhaus mit Garten zum
Kauf. Neuwertig oder renovierungsbedürf-
tig oder Baugrundstück in Nieder-Olm.

 0171 8713549

Dachdecker sucht
Nebenbeschäftigung auf Minijobbasis,
Steildach, Rinnenerneuerung, Garagenab-
dichtung.  0152 59100987

Modernes, gepflegtes Haus
in Wallertheim, sehr gute Lage - diverse
Nutzungsmöglichkeiten - ab 15.04.2026,
mit 2 Hauseingängen, 9 Zimmer,
2 Küchen, 2 Bäder, Sauna/Dusche,
Garten, Garage/Stellplätze, ca. 290 m²
WFL + NFL, 2.500,- € KM.

 0178 1831622

Wohnung in Wallertheim
sehr gute Lage, ab 15.04.2026, 4 ZKB,
EBK, Terrasse, Gäste-WC, 2x Abstellkam-
mer, großer Abstell-/Lagerraum, Stellplatz,
90 m² WFL + NFL, 990,- € KM.

 0178 1831622

Haus in Wallertheim
sehr gute Lage, ab 15.04.2026, 5 ZKB,
EBK, Terrasse, Garten, Gäste-WC, Sauna/
Dusche, Keller, Dachboden, 195 m² WFL
+ NFL, Garage u. 2 Stellplätze, 1.590,- €.

 0178 1831622

Suche Weinbergsarbeiten
Akkordarbeit, ausbrechen, heften, schnei-
den, rausziehen, biegen.

 0163 2381588

Haushaltshilfe
wöchentlich, 4 Std. für gepflegten 2-Perso-
nen-Haushalt (Senioren) gesucht.

 06136 9549095

Rollator groß, neu
unbenutzt, NP: 600,- €, VK: 400,- €.

 06136 9549095

Putzhilfe in Nieder-Olm
für Haushalt mit Hund, 1x die Woche, für 3-
4 Stunden gesucht. Wir freuen uns auf Ih-
ren Anruf unter:  0170 5749373

Putzhilfe gesucht
für Single-Haushalt, 2 Std. 14-tägig nach
Ober-Flörsheim.  06735 1282

Rentner sucht günstige 2 ZKB
  06732 2739505

Eingezäunte Wiese
für Hundeschule gesucht. Scheune/ Halle
auch denkbar. Rund um Wörrstadt.

 0152 34271377

Suche Gartenarbeit
Hecken und Bäume schneiden oder Maler-
arbeiten auf Minijobbasis. Wenden Sie
sich vertrauensvoll an mich.

 0162 9195508

Wir suchen Reinigungskraft
(m/w/d) ab sofort
für Treppenhausreinigung. Vollzeit,
FS Kl. B oder 3 erforderlich, Erfahrung von
Vorteil. Bewerbung an
T & T Hausmeisterservice
Bachgasse 27, 55234 Albig

  0174-3162065 (gew.)

Oldtimer Opel Ascona 1,6 ltr.
4-türig, EZ 11/87, 123 tkm, nordicblau,
5-Gang, Garagenfahrzeug, an Bastler,
VHB.  06731 4716871

Kleine Lagerräume oder
Motorrad-Stellplatz in Nieder-Olm für Mö-
bel, Hausrat o. Ä. langfristig von privat zu
vermieten.  0176 10563984Traditionelles Schlachtfest

Weingut Landgrafenhof/
Saulheim. Traditionelles Schlachtfest auf
dem Landgrafenhof 27.02. + 28.02.2026
jeweils ab 18:30 Uhr. Weitere Infos unter
www.weingut-landgrafenhof.de.
Reservierungen und Tickets ab sofort mög-
lich per E-Mail an:
info@weingut-landgrafenhof.de oder
unter  06732 962035
Weingut Landgrafenhof, Ausserhalb 8,
55291 Saulheim (gew.)

Klavier, Klarinette, Saxophon
Unterricht in Armsheim.

  06734 914050 (gew.)

Sehr schöner antiker
Nussbaum-Schrank, ca. 1860, Breite:
1,20 m, Höhe: 1,80 m, Preis VHB, Abho-
lung in Nieder-Olm.  0176 52858269

Rebflächen
(z.T. kleinere Parzellen) im Raum Wörr-
stadt zu verkaufen. Angebote:

 Chiffre Z001/9864

OPEN-HOUSE Besichtigung
der Neubau-DHH in Zornheim
Rheinstraße 12 am 14.02.2026 - 10-13
Uhr, Finanzierungsberater vor Ort.
Immo-vor-Ort
E-Mail: info@immo-vor-ort.de

  0172 6135603 (gew.)

Für Rentner und Anfänger
Computer, Internet, Technik
Hilfe & Reparatur, bei Ihnen zuhause. 15+
Jahre Erfahrung, geduldig & freundlich.
0176 26921102 (gew.)

Suche Akkordarbeit
im Weinberg, schneiden, rausziehen und
biegen.  0163 9544833

Nachtbereitschaft (m/w/d) für
das Betreute Wohnen
& die Wohngemeinschaft für Menschen mit
Demenz gesucht. Bei uns wohnen Senio-
rinnen die zu Hause nicht mehr allein zu-
rechtkommen, aber zu rüstig für das Pfle-
geheim sind. Wir helfen abends 3 - 4 Mie-
tern beim Zu-Bett-Gehen und sind nachts
für die Sicherheit der Seniorinnen zustän-
dig. Drei Mieterinnen werden nachts zum
Toilettengang geweckt. Wir halten nachts
auch das Haus sauber: Küche, Tagesräu-
me, Flure etc. Unsere Nachtbereitschaft
für die 24 Mieter wird gut bezahlt, da die
Stunden als Nachtdienst berechnet wer-
den, zzgl. Nachtzulage für 7 Stunden pro
Nacht. Es gibt darüber hinaus einen Hinter-
grunddienst für Notfälle. Vollzeit oder Teil-
zeit möglich. Eine Ausbildung ist nicht er-
forderlich. Erfahrung wünschenswert.
www.schloss-soergenloch.de. (gew.)

Seniorenkegelclub
weibl./ männl. sucht Verstärkung. Wir ke-
geln jeden Donnerstag von 16.00 Uhr -
19.00 Uhr in der Gaststätte "Zum Treff-
punkt" in Wörrstadt. Wir würden uns freu-
en, euch zu sehen.  0162 4121952

Unsere Familie wächst
Mit bald 3 Kindern wird der Platz zu eng in
unserem kleinen Haus in Nieder-Olm. Wir
suchen daher in Nieder-Olm ein EFH mit
Garten, bevorzugt mit 6 Zimmern. Wir freu-
en uns sehr über Nachrichten unter

 0177 2482519

Prompt Krankenfahrten
zur Dialyse, Chemo,
Bestrahlung, Kur, Behindertentransporte,
(Krankenfahrten-Abrechnung mit Kranken-
kasse möglich). www.taxi-prompt.de

 0171-2144262 (gew.)

3-Zi-Eigentumswohnung
von privat in Wörrstadt, ca. 95 m², separa-
ter Wohn-/ Essbereich, 2 Schlafzimmer,
Küche, Bad + GWC, Abstellraum, Keller.
Gepflegte Wohnanlage, gute Infrastruktur.
295.000,- €.  0171 3261146

Gemeinsam gegen den
Leerstand! Gut integrierte syrische Familie,
drei Kinder (17, 14, 2), möchte dringend
Wohnung oder Haus im Großraum Alzey,
am liebsten Bechtolsheim, mieten. Mind. 3
Schlafzimmer plus Koch-/Ess-/Wohnbe-
reich, denkbar auch gemeinsam mit unter-
stützungsbedürftiger Person im Haus.
Mail: maryam87abdallah@gmail.com

 0172 8034977

4 ZKBB, ca. 120 m² Whfl.
in Saulheim, sehr gute Ausstattung, Gara-
ge und Kellerraum, Miete 1.100,- € + NK +
KT. Wohnung ist komplett neu renoviert.
Nur Zweifamilienhaus, 1. OG. Energieaus-
weis in Bearbeitung.

 06732 7859

Ackerflächen in der
VG Wörrstadt zum Pachten oder Kaufen
gesucht.

 Chiffre Z001/9865

Wer unterstützt mich bei
der Pflege meines Mannes zu Hause? Ge-
sucht wird eine Pflegekraft, die ordentlich,
zuverlässig, liebevoll und vertrauenswürdig
ist. Stunden nach Absprache, auf Minijob-
Basis. Raum KiBo. Ich freue mich auf Ih-
ren Anruf.  0152 32712247, Festnetz

 06352 4773, evtl. auf AB sprechen.

Haushaltshilfe in Ober-Olm
gesucht, 4-5 Std. pro Woche auf Minijob-
Basis. Langfristige Zusammenarbeit ge-
wünscht. Melden Sie sich bei Interesse
online unter: schmitz-ober-olm@t-online.de

Pflegehilfe gesucht
Suche für Zeit vom 15.04. - 02.05.2026
flexible Pflegekraft zur Aushilfe. Ca. 4 Std.
täglich nach Absprache in Nieder-Olm. Be-
zahlung nach Vereinbarung.

 06136 1076 (AB)

Suche 1-2 Stellplätze
o. Garagen in Partenheim oder näheren
Umgebung ab Mai für Oldtimer zur Miete,
gegebenenfalls auch zum Kauf.

 0172 1311435

Putz-/ Haushaltshilfe
3 Std./Wo. nach Nieder-Olm Goldberg
gesucht.  0176 21568419

Weinberge in der Gemarkung
Saulheim zu verkaufen. 3 Flurstücke zu-
sammen ca. 2,4 ha. Chardonnay, Spätbur-
gunder, weißer Burgunder und Dornfelder.
Preis VHB.  Chiffre Z001/9862
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Events & 
Kulinarisches

Highlights der Woche - Qualität zum Bestpreis!Ha�
y

Valen
tines

Day

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 18
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Gültig vom 09.02. bis 14.02.2026  |  KW 7  |  fleischwaren-sutter.de 

Serviervorschlag

Griechischer
Rahmbraten 
Zart und voller mediterraner
Aromen! Vom Schweinekamm.

Serviervorschlag

 1,0 kg nur

6,28 €

Gyrosgeschnetzeltes
Würziger Genuss, wie frisch aus
der Taverne! Vom Schweinschinken,
küchenfertig.

1,0 kg nur

6,80 €

Serviervorschlag

100 g nur

0,60 €

Fleischwurst
Cheddar-Jalapeño
Fleischwurst kombiniert mit würzigem

100 g nur

0,50 €

Coleslaw   
Krautsalat nach amerikanischer Art.

Serviervorschlag

Pulled Pork
Zartes, langsam gegartes

100 g nur

0,68 €

Serviervorschlag
Serviervorschlag

 100 g nur

0,50 €

Serviervorsc
hlag

100 g nur

0,58 €

Bolognese al Forno 
Auflauf, küchenfertig. Herzhaft,
würzig, ein Genuss wie in Italien! 

Serviervorschlag

1 Karton 

6,00 €

Markenpizza im
Vorteilskarton 
Pro Karton mindestens 5 Stück. 
Verschiedene Pizzasorten vom
deutschen Markenhersteller.
Tiefgefroren.

Aioli
Knoblauchcreme    
Unsere cremig würzige Aioli verfeinert
jedes Gericht!

FLEISCHMARKT ALZEY

ANGEBOTE 
VOM 12.02. - 25.02.2026

Deutsches Jungbullen-Roastbeef  19,79 €/kg
am Stück
Schweine Kamm o. Knochen  6,39 €/kg
Kassler Lachs am Stück  8,49 €/kg
Hackfl eisch gemischt 9,59 €/kg
Hähnchenbrust Filet 2,5 kg   8,99 €/kg
Garnelen i. Kartoffelmantel TK 1 kg  7,99 €/kg

 alle Preise inkl. MwSt.

Öffnungszeiten:
Mo - Sa 
6.00 - 11.00 Uhr

 Robert-Bosch-Str. 23-25  55232 Alzey Tel. & WhatsApp 06731 9559 - 0

Zutaten für 4 Portionen: 
4 Süßkartoffeln, 600 g iglo Gar-
tenerbsen, 6 Zweige Bio-Minze, 
4 EL Olivenöl, 4 EL Emmentaler 
gerieben oder veganer Streukä-
se, 4 Radieschen, 1 Packung iglo 
Green Cuisine vegane „Chicken” 
Dinos, 300 g Joghurt mild oder 
Sojajoghurt, 4 TL iglo Petersilie, 
2 Bio-Zitronen, Saft und Zitro-
nenabrieb, Salz und Pfeffer

Zubereitung
Den Backofen auf 200° C Ober-/
Unterhitze vorheizen. Die Süß-
kartoffeln rundum mit einer 
Gabel einstechen, in Backpapier 
einschlagen und 40 bis 60 Mi-

Süßkartoffelkumpir mit 
Erbsenminzstampf, veganen „Chicken” 

Dinos und Petersilienjoghurt
nuten backen. Die iglo Garten-
erbsen nach Packungsanweisung 
zubereiten, abseihen und mit 
einem Esslöffel Olivenöl, gehack-
ter Bio-Minze sowie Salz und 
Pfeffer pürieren. Radieschen 
waschen und das Grün für das 
Pesto zur Seite legen. Die Radies-
chen in Scheiben schneiden.
Die veganen iglo Green Cuisine 
„Chicken“ Dinos nach Packungs-
anweisung zubereiten. Joghurt 
oder Sojajoghurt mit iglo Peter-
silie, einem Spritzer Saft einer 
Bio-Zitrone und einem halben 
Teelöffel geriebener Zitronen-
schale mischen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Die Süßkartoffeln längs auf-
schneiden, das Innere auflockern 
und mit je 1 Teelöffel Olivenöl 
und geriebenem Emmentaler 
oder veganem Streukäse mi-
schen. Kumpir mit Erbsenminz-
stampf, Radieschenscheiben, 
veganen „Chicken“ Dinos und 
Petersilienjoghurt füllen.

Weitere Rezeptideen: 
www.iglo.de

Foto: djd-k/iglo/
Annamaria Zinnau

© Lilo Kapp - pixelio.de    © Gaetan Leprince - Fotolia.com

Viel 
Vergnügen!
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Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-

schaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Bärbel Muster
* 20.08.1935    † 14.02.2020

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Gero und Claudia Muster 

Musterstadt, im Februar 2020

In schweren Zeiten
sind wir für Sie da

www.oppenheimer-druckhaus.de

IN MEMORIAM

Vor einem Jahr bist du gegangen auf 
eine Reise ohne Wiederkehr.
Stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen dich so sehr.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden  – 
wir haben die Zeit noch nicht
gefunden.

Zum 1. Todestag meines lieben
Mannes, unseres Vaters und
Großvaters

Otto Muster

Deine Frau Marianne, Kinder
und Enkelkinder

Musterstadt, im April 2020 Danke

sagen wir von ganzem Herzen allen 
für die wohltuende Anteilnahme und 
für die tröstenden Worte.

 Johanna Muster
und Familie

Musterstadt, im August 2020

Es ist schön, 
dass es dich gab!

Karl Muster
* 11.10.1939      † 13.07.2018

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben,
denn er lebt in unserer Liebe fort.

Klaus-Peter Muster
* 21.11.1958      † 17.02.2020

Wir werden dich sehr vermissen.

Christine mit Daniel und Melanie
Hans-Jörg und Ingrid Muster
Herbert Muster
und alle Angehörigen

Musterstadt
Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 1. März 2020, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Du warst immer liebevoll und hilfsbereit
und musstest doch so Schweres leiden.
Doch jetzt ist Friede, Licht und Ruh,
so schmerzlich auch das Scheiden.

Wir nehmen Abschied von unserer gelieb-

ten Mutter, Schwester und Oma

Lieselotte Muster
* 23.11.1935     † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster

Joachim, Iris und Mona Muster

Petra, Michael und Svenja Muster

Markus, Tanja und Kevin Muster

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 

dem 11.08.2020 um 15 Uhr auf dem 

Friedhof statt.

Hauptstraße10 - 55288 Armsheim

0 6734 24197-0

Alzey • Gau-Odernheim • Wöllstein • Nierstein • Wörrstadt

  06731 2564
Weinheimer Landstraße 31

55232 Alzey

Vertrauen Sie unserer Erfahrung  

und Kompetenz!

Räume für Abschied, Begegnung  

und Trauerfeier.

www.sulfrian-bestattungen.de

GmbH

Wer sie gekannt hat,
weiß, was wir verloren haben.

Carmen Gutjahr
* 23.02.1955    † 19.01.2026

In liebevoller Erinnerung Eduard
 Peggy mit Familie
 Chris mit Familie
 sowie alle Angehörigen

GmbH, Weinheimer Landstr. 31 in 55232 Alzey.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe und 

Freundschaft ihr entgegengebracht wurde.

Christine Armbrüster 
* 09.01.1965    † 07.01.2026

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten. Besonderen Dank an 
das gesamte Palliativ-Team Dr. med. Friedel Rohr 

und dem Bestattungsinstitut Sulfrian.

Klaus 
Michaela, Björn und Lina

Ingrid 

Gau-Odernheim, im Februar 2026

DANKE

Für die Mitarbeitenden-
vertretung 

Andrea Reimuth

Geschäftsführer  
Regionale Diakonie
Hessen-Nassau gGmbH

Volker Knöll
Tobias Lauer

Leiter der Regionalen 
Diakonie Rheinhessen

Klaus Engelberty

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
 Psalm 23,1

Die Regionale Diakonie in Hessen und Nassau trauert um

Klaus Becker
* 31.05.1952      † 06.01.2026

Herr Becker war in unserer Regionalen Diakonie Rheinhessen als Sozialpädagoge  
in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche von 1993 bis 2017 tätig, davon 
über zwei Jahre als Leiter der Einrichtung. Außerdem war er ein langjähriges und  
engagiertes Mitglied der Mitarbeitervertretung. Wir verlieren mit ihm einen geschätzten 
Kollegen.

Wir trauern mit seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden.

Unterwegs zueinander …
auf kurzen Wegen … auf langen Straßen … in stillen Stunden,
mit unbekannten Gedanken … über Hindernisse hinweg,
zwischen Zweifeln und Hoffen … unterwegs zueinander

Thomas Geeb 
* 02.08.1948           † 29.01.2026

Wir sind froh für die schöne gemeinsame Zeit mit dir.

In tiefer Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.
Ursula Geeb-Grode
Daniela Geeb
Sohn und Schwiegertochter
Anrie Geeb

Biebelnheim, im Februar 2026
 

13. Februar 2026 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Biebelnheim statt. 
 

Ein Kondolenzbuch liegt aus. Einen zugedachten letzten Gruß über-
mittelt das Bestattungsinstitut Diehl, Bechtolsheim.

A
lz

2

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf

Die Broschüre gibt einen Überblick

über Symptome, Diagnose, Therapie

sowie den Verlauf der Alzheimer-

Erkrankung. Bestellen Sie den kosten-

freien Ratgeber!

Was ist Alzheimer?

www.alzheimer-forschung.de/alz 
0800- 2004001



Donnerstag, den 12. Februar 2026 Anzeigenteil Seite 15

Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

Tel.: 06734 24197-0

Öffnungszeiten: Mo, Di, 8 - 13 Uhr, 
Do, Fr  8 - 15 Uhr, Mi. geschlossen

Nachrichtenblatt

Die ultimativen 
Rheinhessen-Krimis

von Eniella B. Marble

AB SOFORT IN 
UNSERER

GESCHÄFTSSTELLE
ERHÄLTLICH!

Prinzen und Prinzessinnen 
gibt es nicht 14,90 €
Dating für Anfänger

9,80 €

Mord im Land der Windriesen

14,90 €
Germania, die Kreiselmörderin

14,90 €

LENKER GESUCHT, DIE MEHR  
BEWEGEN ALS NUR TONNEN

Rösch GmbH
Friedrichstraße 19-23 
55237 Lonsheim 

06734 - 961877 
www.roesch-spedition.de
info@roesch-spedition.de 

BERUFSKRAFTFAHRER  
(M/W/D) | VOLLZEIT

Du willst ein Team, das dich beim Namen 
kennt, nicht nur als „Fahrer von Tour 7“?

DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG!

Moderne Trucks, klare Routen &  
ehrliche Bezahlung. 
Führerscheinklasse CE inkl. 95 & Fahrerkarte 
brauchst du, den Rest bringen wir dir bei!

STEIG EIN. 
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Wir haben zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei befristete Teilzeitstellen
(Midijob) beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises zu besetzen:

Ein/e Mitarbeiter/in (m/w/d) zur Betreuung des Wertstoffhofes 
Gundersheim und der Waage auf der Kreismülldeponie 

Framersheim

Ein/e Mitarbeiter/in (m/w/d) zur Betreuung des Wertstoffhofes 
Alzey

Bitte bewerben Sie sich online unter www.kreis-alzey-
worms.de/jobs. Hier finden Sie auch weitere Informationen 
zu der Stelle. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Maurer 
LKW-Fahrer 
Hilfsarbeiter

Bewerbungen bitte unter 06732 6004996 oder info@loprestibau.de 

Wir stellen ein: 

...  Ihr  Partner  wenn  es  
ums  Bauen  geht!

In der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
Stelle zu besetzen:

Erzieher*in (m/w/d) Kita Mathildenstift 

Nähere Angaben zu dem Stellenangebot mit 
Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: https://t1p.de/stellenvgno

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stellen zu besetzen:

Stellv. Vorarbeiter*in (m/w/d) Reinigung 

Nähere Angaben zu den Stellenangeboten 
mit Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen 
finden Sie unter: 
https://t1p.de/stellenvgno

Sachbearbeiter*in (m/w/d) Abteilung 
Bauen, Umwelt und Verkehr 

Stellenmarkt

Zutaten
100 g Quark
300 g Alpenrose-Frischkäse
125 g Schwarzwälder Schinken
½ kleine Lauchstange
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Frischkäse nach dem Grundre-
zept (www.alpenrose-kaeselab.
de/rezepte) mit Milch und „Al-
penrose“-Käselab 2% herstellen. 
Schwarzwälder Schinken in feine 
Stücke schneiden. Den Lauch 
waschen und in dünne Ringe 
schneiden. Quark und Frischkäse 
mit dem Schneebesen so lange 
verrühren, bis eine sämige Mas-
se entsteht. Anschließend die 
Schinkenstücke und die Lauch-
ringe untermischen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Den 
Frischkäse mit Radieschenblüten 
und Petersilie dekorieren und zu 
einem Brot oder Bratkartoffeln 
servieren.

Weitere Rezeptideen: 
www.alpenrose-kaeselab.de/
rezepte

Fotos: djd-k/alpenrose-kaeselab.de 

Leckere  
Frischkäsevariation

- Frischkäsecreme 
Schwarzwald -
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Wir liefern prompt, 
zuverlässig und natürlich

auch samstags

Öffentliche Waage

WÖRRSTADT
Telefon 0 67 32 / 25 06 Fax 0 67 32 / 6 45 37

Trockene Räume im Handumdrehen
bei Wasserschäden, Vermeidung von Schimmel  
und Geruch, Bau- und Estrichtrocknung sowie  
mobile Heizungen von 3 – 250 kW

 0 6 1 3 6  7 6 6 5 5 3 3
info@techno-2000.com

Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

Am Trappenberg 7 
67592 Flörsheim-Dalsheim 

Tel. 06243 9002042
www.schrott-metallhandel-doering.de

 Wir kaufen an    Schrott,
Metalle und vieles mehr

Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr
Samstag 7 - 12 Uhr

rika_pp_uhlmann_anzeige2023_rika.indd   113.03.2023   10:18:51

06736 335

ß

Altersgerechtes Wohnen

Sanieren / Bauen mit staatlicher Förderung

GEWERBLICHE 
ANZEIGEN

Agentur Wieland

Beratung - Verkauf

0173 5995806

Ihr Malermeister aus Rheinhessen – Qualität, die begeistert!

Keppentaler Weg 3     55286 Wörrstadt

06732  9329280

Wir suchen  
für unsere  
Bausparkunden  
Häuser, Wohnungen  
& Grundstücke  
zum Kauf.

Büro Alzey  
Michael Merkel
Mobil 015202880170  
michael.merkel@lbs-sw.de

Ihr Immobilienmakler.

SCHNUPPERTAGE

Auf andere Leute treffen, gemeinsam essen, reden, 
basteln oder gemeinsam Feste feiern, das u. v. m. ermöglicht die Tagespfle-
geeinrichtung Kuttler in Wörrstadt, Ober Saulheimer Str. 20 a zuverlässig seit 
nunmehr fast 9 Jahren. 
Für Interessierte und Angehörige bietet die Einrichtung nun eine Schnupper-
woche von Montag, den 23. Februar 2026 bis Freitag, den 27. Februar 2026 an. 
An diesen Tagen können interessierte Senioren/-innen sich die Einrichtung und 
die dortigen Aktivitäten unverbindlich ansehen. 

Falls für An- und Abfahrt der Fahrdienst der Tagespflege oder auch ein 
Mittagessen in Anspruch genommen werden möchte, wird um vor-

herige telefonische Anmeldung unter Telefon 06732 9647239 
gebeten.

Einsamkeit vor und unterstützt die geistige und körper-
liche Gesundheit im Alter,“ so Einrichtungsleiterin 

Frau Büchner. 
Die Einrichtung ist an fünf Tagen pro Woche, Mo. – Fr., 

geöffnet.  Das seit Jahren beschäftigte Stammpersonal besteht 
aus examinierten Pflegekräften sowie speziell geschulten Be-
treuungskräften, die die Gäste umsorgen und auch auf indivi-
duelle Bedürfnisse eingehen. Gerade dem Personal ist es zu ver-
danken, dass viele Gäste/Senioren schon seit Jahren die Einrichtung an 
allen oder vereinzelten Tagen in der Woche, je nach Wunsch, besuchen. 
„Oft beginnen wir damit, die regionalen Nachrichten vorzulesen“, berichtet das 
Betreuungspersonal. Gymnastik/Bewegungstherapie, auch Gedächtnistraining, 
stehen ebenfalls auf dem Programm. Auch z. B. Basteln, um körperliche Fähig-
keiten als auch Feinmotorik der Gäste zu erhalten bzw. zu fördern wird immer 
wieder angeboten.  Im Tagesverlauf bieten wir natürlich Frühstück, täglich frisch 
gekochtes Mittagessen sowie am Nachmittag Kaffee und Gebäck.
Gäste, die von ihren Angehörigen nicht gebracht werden können, werden mor-
gens vom eigenem Fahrdienst zu Hause abgeholt und am späten Nachmittag/
Abend wieder zurückgebracht. Den Tag verbringen sie in familiärer Atmosphäre, 
umsorgt und in Gesellschaft. 
Angehörige wissen ihre Pflegebedürftigen in dieser Zeit gut umsorgt und 
können ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen oder sich einfach nur einen Tag 
Auszeit vom Alltag gönnen. 
   „Wir bieten unseren Tagesgästen ein vielfältiges Pro-

gramm“, so Frau Büchner.  Das Team von Alltags-
begleiterinnen denkt sich immer wieder aufs Neue 
ein abwechslungsreiches Beschäftigungs-/Unterhal-
tungsprogramm aus. 
Interessierte können die Räumlichkeiten und deren 

Ausstattung in Augenschein nehmen sowie sich über 
die Leistungen vor Ort informieren. 

Finanziert wird der Aufenthalt für Gäste mit Pflegegrad
durch ein extra bereitgestelltes Budget der Pflegeversicherung zusätzlich zum 
Pflegegeld. 
Pauschal kann man sagen: Ab dem Pflegegrad II wird ein Tag Tagespflege in 

der Tagespflege Kuttler 

in Wörrstadt von 
Montag, 23. Februar 2026 

bis Freitag, 27. Februar 2026

gemeinsam 
essen, reden, 
basteln oder 
gemeinsam 
Feste feiern

Gymnastik /
Bewegung /  
Gedächtnis-

training 

stärkt das 
Wohlbefi nden, 

beugt der Einsamkeit 
vor,  unterstützt 
die geistige und 

körperliche 
Gesundheit

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de


